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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG ertabvsGeselischal VG r

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfuhrungsort
Leistungsart

Vergabeart

Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF 114/25
Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die Baureinigungsarbeiten. Die im
Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Leistungen umfassen: - Grobreinigung der Kriechkeller -
Zwischenreinigung 6ffentliche Bereiche inkl. Treppenrdume, TechnikrAume und Nebenrdume wahrend
der Bauzeit - Bauendreinigung offentlicher Bereiche inkl. Treppenrdume, Technikrdume und
Nebenraume Die Arbeitshohe betragt dabei ca. 1,20m bis ca. 4,00m Wahrend der Ausfiilhrung werden
zeitgleich andere Unternehmen auf der Baustelle tatig sein. Dies betrifft im Wesentlichen das Gewerk
~Stahlblechtiren* und vereinzelt technische Gewerke. Es sind Abstimmungen mit den parallel auf der
Baustelle tatigen Unternehmern erforderlich. Es gibt vertrauliche Dokumente in diesem Verfahren, die
wesentlich fir eine Angebotserstellung sind. Ohne diesen vertraulichen Dokumente kann kein
wertungsfahiges Angebot abgegeben werden. Diese vertraulichen Dokumente werden dem Bieter erst
zur Verfugung gestellt, wenn die Vertraulichkeitserklarung signiert tber die Bieterkommunikation der
"Deutsche eVergabe" eingereicht wird. Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird aufgrund der
unterirdischen Raume empfohlen

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Offentlicher Auftraggeber

60594 Frankfurt am Main

Dienstleistung

Offentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE
Nebenangebote
Nachlass zugelassen
Skonto zugelassen
Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN
Vertragsart
Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung
90910000-9 Reinigungsdienste

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrge darf nur elektronisch erfolgen
https://lwww.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Werkvertrag
Standard

Nein

Nein


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 18.06.2025 10:00
Eroffnungstermin

(nur VOB)

Angebotsfrist 24.06.2025 10:00:00
Bindefrist 25.07.2025

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 28.07.2025
Ende 10.03.2028
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu z&hlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt tiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. uber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen missen bis spatestens 18.06.2025 10:00 Uhr eingegangen sein.

Fir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.)_alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhéngen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

Sollte dies nicht mdglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufullen und mit dem Angebot
hochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den daflr vorgesehenen Formularfeldern). Kdnnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefuihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es moglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfur
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektvVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde) missen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater ausfiihrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung geméaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfiigung gestellt.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spétestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschliel3en. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fur die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versdaumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fur den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit inres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstéandigkeit der ihnen iberlassenen Unterlagen zu Uiberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dartiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverzuglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote miissen das
vollstandig ausgefiillte Angebotsschreiben enthalten.
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Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

fir die Vergabe von Leistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

Bewerbungsbedingungen

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verfahrensordnung fiir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung — UVgO)*.

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat er unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzuladssige Wettbewerbsbeschréankungen

Angebote von Bietern, die sichim Zusammenhang mitdiesem Vergabeverfahren an einerunzuléssigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hatder Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu geben, ob und
aufwelche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden ist.

3 Angebot
3.1 Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebotist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablaufder Angebotsfristeinzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebotwird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurztassung des Leistungsverzeichnisses istzulassig. Das von der Vergabestelle
vorgegebene Leistungsverzeichnisistallein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkteinzureichen.

35 Entsprichtder Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nichtdem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz
und Einheitspreis, soistder Einheitspreis maf3gebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebotgehorig gekennzeichnetsein.

3.6  Alle Preise sindin Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag istunter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingung als Vomhundertsatzaufdie Abrechnungssumme gewéahrtwerden und
- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrtsind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhaltdes Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunktvorzulegen. Dies giltauch fir Unterauftragnehmerleistungen.

5 Nebenangebote
5.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies istmit Angebotsabgabe nachzuweisen..

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnissesist, soweitmoglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.
Soweitder Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oderin
den Vergabeunterlagen geregeltist, hater im Angebot entsprechende Angaben liber Ausfiihrung und Beschaffenheit
dieserLeistung zu machen.

53 Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

54 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nichtentsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 1
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6.2

Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften haben mitihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- inderdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklartist,

- inderalle Mitglieder aufgefiihrtsind und der fur die Durchfihrung des Vertrages bevollmé&chtigte Vertreter
bezeichnetist,

- dass derbewollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.

fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erstnach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildethaben, nichtzugelassen.

Unterauftragnehmer

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausfiihren zu lassen oder sich bei der Erfiillung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzelle, technische und beruflichen
Leistungsfahigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafiir vorgesehenen
Teilleistungen/Kapazitaten in seinem Angebotbenennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
zu einem von ihrbestimmten Zeitpunktnachzuweisen, dassihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der
benannten Unterauftragnehmer zur Verfligung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den
gesetzlichen \Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende
Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist mit der ,Verpflichtungserklarung wirtschaftliche Eignungsleihe®
abzugeben.

Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgrinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignung (Offentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb)

Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,

- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.

Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die
Eignungsnachweise auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangtdas Angebotin die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Bevorzugte Bewerber

Bieter, die als ,Bevorzugte Bewerber*berticksichtigtwerden wollen, miissen dies im Angeboterklaren und auf
Verlangen den Nachweis fiir das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung fihren. Wird der
Nachweis nichtgefuhrt,so wird das Angebot wie die Angebote nichtbevorzugter Bieter behandelt.

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehdren, haben zusatzlich den Anteil
nachzuweisen,den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebothaben.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 2
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Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:
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a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main

Postanschrift:
. 60276 Frankfurt am Main
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Ort: Frankfurt am Main Hausanschrift
Einkauf & Materialwirtschaft Datum: §8§5?°F“,ZT§ET;§‘K7§£ 8
Kurt-Schumacher-Str. 8 Tel.:  +49 6921326219 Tolefon: 060 213.03
60311 Frankfurt am Main Fax:  +496921323336 Fax: 069 213-22740

E-Mail: vergabestelle@vgf-ffm.de info@vgf-fim.de | vgf-fim.de
Az.-Nr.: SP-20-021-NT35

Deutschland
S5 30, 36 &] 11,12, 14, 18 Bérneplatz

Vergabeart

Offentliche Ausschreibung
Beschrankte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
Beschrankte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb
Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am: 25.07.2025

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Bezeichnung der Leistung:

Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
Anlagen:
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
HVA L-StB Bewerbungsbedingungen
[0 HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage
Information Datenschutz
O
L]
O

Geschéftsfiihrung: Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht: Ust-IdNr.: Bankverbindung:

Kerstin Jerchel Stadtrat Wolfgang Siefert Frankfurt am Main DE 175749170 Landesbank Hessen-Thiringen
Thomas Raasch HRB 40832 IBAN DE15 5005 0000 0016846107
Michael Riiffer BIC: HELADEFF
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VGIF

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zusatzliche Vertragsbedingungen

AVA-Richtlinie

Individualvertrag

ELVOR_NT_3 4.3und 4.4

Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen

Merkblatt Mineralwolle

In der Anlage befindlichen Unterlagen

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)

HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklarung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG
Vertraulichkeitserklarung
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VGIF

D) die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

x] HVA L-StB Verpflichtungserklarung

O Unterschriebener Vertrag Uber die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung

[0  Urkalkulation

x] Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig
ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

[x] Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

[x]  Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

x] Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

[xX]  Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

[x] Je eine Referenzbescheinigung fur angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausflihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die
Bescheinigung ausgestellt hat.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

[x] Elektronisch Uber die Vergabeplattform

O In Textform unter nachstehender Anschrift:
Stelle:  Stadwerke Verkefrsgeselischaft Frankiurt am ManmbH - Telefon: +49 6921303
Stralde: Kurt-Schumacher-StralRe 8 Fax: +49 6921323336
PLZ/Ort: 60311 Frankfurt am Main E-Mail: vergabestelle@vgf-fim.de

Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:

[x] siehe Bekanntmachung
]

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
0  Siehe Bekanntmachung
[x] siehe unter D)

]
]

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in
beigefigtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw.
angekreuzten Zuschlagskriterien:

4 Losweise Vergabe:

[x] Nein

O Ja, Angebote sind méglich
O nur fiir ein Los
| fir ein oder mehrere Lose
| nur fir alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)

[ Bei zugelassener Angebotsabgabe flr mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden kénnen:
Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:
HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 4 von 7
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Nebenangebote
51 & Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht
52 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen)

fur die gesamte Leistung

O O

nur fir nachfolgend genannte Leistungsbereiche

O

[0 mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche

O

[ unter folgenden weiteren Bedingungen:

[0 Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

O

Nebenangebote, die Nachlasse mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen.

O Zusatzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Ausfihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3

erfillen.

6 Angebotswertung:
Kriterien flr die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemaf § 43 UVgO
[x] Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

Angebotssumme unter Berucksichtigung preislich glinstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Weiterhin werden berucksichtigt:

[] Preis und weitere Zuschlagskriterien gemiR Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung

der Zuschlagskriterien

Angebote konnen abgegeben werden:

[ schriftlich,

[x] elektronisch in Textform,

O elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,
[ elektronisch mit qualifizierter Signatur.
Angebotsabgabe

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die
Vergabestelle davon
umgehend zu unterrichten (entfallt bei 6ffentlicher Ausschreibung).

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefligte Angebotsschreiben zu unterschreiben und
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an
die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
| siehe Briefkopf
1  Stelle:

Stralle:

PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot
far ...

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 6 von 7
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Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform sind der Bieter und die naturliche Person,
die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten

Signatur zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tibermitteln.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter VerstolRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann)

Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt
StralRe: Dienstgebaude: WilhelminenstraRe 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

10

e

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gliltig
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[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Gewichtung der Zuschlagskriterien
Anlage zum Vordruck Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe

1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und
deren Gewichtung:
Wichtung in %
Preis 100
]
L]
Summe: 100 %
Die Angebotswertung erfolgt Gber eine Punktwertematrix geméald nachfolgenden Regelungen:
1.1 O Kriterium Preis:
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Berlicksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen Nachlasses ohne
Bedingungen.
Weiterhin werden berucksichtigt:
]
Fur die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten
normiert:
- 10 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis.
- 0 Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit
daruber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.
Die Punktermittlung fur die dazwischen liegenden Preise erfolgt Uber eine lineare Interpolation mit drei
Stellen nach dem Komma.
1.2 [ Kriterium
Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung
berucksichtigt:
Il (Wichtung %)
I (Wichtung %)
O (Wichtung %)
O (Wichtung %)
O (Wichtung %)
HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien 04-17 Seite 1
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1.3

[0 Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung
berlcksichtigt:

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung___ %)

Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern 1.2 und 1.3 mit dem
Angebot vorzulegenden Unterlagen geman Nr. 3.3 der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur
Angebotsabgabe erfolgt tiber eine Punktebewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten:

- 10 Punkte erhélt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale Erfullung
erwarten lassen.

- 7,5 Punkte erhélt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine Uberdurchschnittliche
Erflllung erwarten lassen.

- 5 Punkte erhdlt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale Erfillung
(Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der Ausflihrungsbeschreibung) erwarten
lassen.

In der Anlage zu diesem Vordruck ,Gewichtung der Zuschlagskriterien® werden die Anforderungen fir
die Kriterien 1.2 und ggf. 1.3 beschrieben, welche in jedem Unterkriterium erfillt sein missen um mit
der zugehorigen Punktzahl bewertet zu werden.

Zuschlagserteilung

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Beriicksichtigung vorstehend genannter Kriterien
und Wichtungen insgesamt den héchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag
auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.

HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien 04-17 Seite 2

19



Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung

der Sanktion gegen Russland

gemaR Artikel 5 aa der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1
Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Auftragnehmer / die Auftragnehmer gehért / gehdren nicht zu den

in Artikel 5 aa) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Artikel 1 Ziffer 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 Uber restriktive Mallnahmen

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne der

Vorschrift aufweisen:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person,
Organisation oder Einrichtung, die sich unter o6ffentlicher Kontrolle oder zu uber 50 % in
offentlicher Inhaberschaft befindet oder bei der Russland und seine Regierung oder

Zentralbank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder

Zentralbank andere wesentliche wirtschaftliche Beziehungen unterhalt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die aufierhalb der Union
niedergelassen ist und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer

nachfolgend aufgeflhrten Organisationen gehalten werden, oder
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c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung

einer der nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

, den

Unterschriften




Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGE 114/ 25 Brandschut znachr istung Schwei zer Platz - hier

Baur ei ni gungsar bei t en

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

Regelwerke VGF).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Bezeichnung der Bauleistung

Br andschut znachr st ung Schwei zer Platz - hier:
VG- 114/ 25 Baur ei ni gungsar beiten

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung
zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen

zur Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle der Auftragserteilung, fir den
Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen
Personen-, Sach- und Vermoégensschaden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fir Risiken
nach dem Umwelthaftungsgesetz (Anlagen, Rest- und Regressrisiko/
Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Vertrages sowie ggf.
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Héhe abzuschlieRen und nachzuweisen.

Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR
5 Mio. pauschal fur Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fur Vermdgensschaden je 2-fach
maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. fur Personen-/ Sach- und
mitversicherte Vermdgensschéaden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen.

Unterschrift
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)

(Unterschrift und ggf. Stempel)

Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
e die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder

e eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder

e Textform ausreichend aber der Name der natiirlichen Person, die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,
so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberihrt.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters
Ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaf § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124
GWB

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemaf den 88 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuze von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der

Zuschlag erteiltwerden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemand erfullt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

! Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 1
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Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

1 Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
[0 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestéatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit

[J* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn-und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[J* Information tber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fur die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten*:

Beigefligt Ubersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

X+ Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Hohe

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fur Personenschéaden in Hohe von mindestens 5.000.000,00 €* und fur sonstige Schaden (Sach-

und Vermoégensschaden) in Hohe von mindestens 100.000,00 €* abschlielen werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen Ubersenden.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 2
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IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[X]* Vorlage geeigneter Referenzen tber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[J* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr alsdrei Jahre zuriickliegen
! Fallen vergleichbare Leistungen erbracht

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 2

habe(n).
Als Referenzen werden anerkannt: Zwei Referenzprojekte vergleichbarer Baureinigungsarbeiten bei

offentlichen Verkehrsbauwerken in den letzten 3 Jahren wie z.B. Bahnhofe, Flughafen oder U-Bahnstatio-

nen.
1. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur die
oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemafe Ausfihrung und das
Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 3



Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu
den Personen einreichen

Angabe dertechnischen Fachkréfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfigung stehen.

Angabe dertechnischen Fachkréfte, die die Leistung tatséchlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auchtechnische Leitung)

[J* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens
Angabe dertechnischen Ausriistung des Unternehmens
[J* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 4
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[+ Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens

Angabe der Untersuchungs-und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O« Angabe des Lieferkettenmanagement-und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfullung zur Verfligung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen
zur Vertragserfiullung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 5
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O+ Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefuhrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fir die Qualitatskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom &ffentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaatdes Unternehmens durchgefiihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

L+ studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen uber die Erlaubnis zur
Berufsaustibung fur die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertetwerden

Mein/unser Unternehmen verfigt iber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[0 Angabe der UmweltmanagementmaRnahmen, die das Unternehmen wahrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende UmweltmanagementmalRnahmen werde(n) ich/wirwahrend der Auftragsausfihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéaftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre ber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verflugten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fuhrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iber welche Ausstattung, welche Gerate und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fur die Ausfuhrung des Auftrags verfigt

Mein/unser Unternehmen verfugtfur die Ausfilhrung des Auftrags Uber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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O+ Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrage zu vergeben beabsichtige (n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftradge zu vergeben:

Siehe ausgefullter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[ * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[J* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustandig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fur Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Guter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestétigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht wollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit, *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggdf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis wverlangt wird.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 8

33



Name und Anschrift des Bieters: ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Az.-Nr.:

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”: [ Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
[ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
[] HVA L-StB Eigenerklarung Eignung
[ Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
[ HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
[J HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft
[ Nebenangebote
O
O

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-
beschreibung betragt:

EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehtérenden Nebenangebote:
St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle Nebenangebote:

%

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[J dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen*® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

7 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig® enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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Bezeichnung der Leistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Verg ab en u m m er VG F 1 14/2 5 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Bezeichnung der Leistung:

Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Namen des Unternehmens
oz Beschreibung der Teilleistung (erst nach gesonderter
Aufforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe*
(Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2
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Bezeichnung der Leistung

Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17



.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vergutung

Besondere Bedingungen:

2 Ausfuhrungsfristen

2.1

2.2

2.3

Beginn der Ausfihrung

[ Spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
[0 Frihestens , [0 Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
O Frihestens am . [x] Spatestens am 28072025 (Datum)

Hinweis:

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

O Spatestens __ Werktage nach

O Einzelfristen fir

2.2.1 =spatestens ___ Werktage nach
2.2.2 =gpatestens ____ Werktage nach
2.2.3 = spatestens ___ Werktage nach
2.2.4 = spatestens __ Werktage nach
2.2.5 =spatestens __ Werktage nach

Vollendung der Leistung nach Datum

8| Spatestens am 10.03.2028 (Datum)
O Einzelfristen fur

2.3.1 = spatestens (Datum)
2.3.2 = spatestens (Datum)
2.3.3 = spatestens (Datum)
2.3.4 = spatestens (Datum)
2.3.5 = spatestens (Datum)
HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 1
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3 Abnahme
Die Leistung ist formlich abzunehmen Ja [J Nein

4 Vertragsstrafen

4.1 Bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfristen
fir (] Beginn [0 Vollendung [0 Einzelfrist
der Leistung hat der Auftragnehmer fir jeden Werktag, um den eine Frist Uberschritten wird, eine
Vertragsstrafe in Hohe von % vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der

nicht genutzt werden kann, zu zahlen.

4.2 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrdge wird auf insgesamt 5. % der

Abrechnungssumme begrenzt.

5 Mangelanspriuche

Fir folgende Leistungen gelten die Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche der Ergdnzenden

Vertragsbedingungen bzw. des § 14 Nr. 3 VOL/B nicht, sondern

far = Jahre

fir = Jahre

6 Rechnungen

Alle Rechnungen und beizufligenden Unterlagen (Wiege- und Lieferscheine etc.) sind zweifach

einzureichen; dawon abweichend:

—  Abschlagsrechnungen fach,
—  Teilschlussrechnungen fach,
—  Schlussrechnung fach,
—  Unterlagen fach.

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

7 Sicherheitsleistungen
Zur Vertragserfillung werden Sicherheitsleistungen in Héhe von 5 % der Auftragssumme verlangt:
Ja [ Nein

HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 2
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Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGIF

Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachriistung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestatigung)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

I. Pflicht zur Vorlage der Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben.

Il. Mindestlohnklausel

1. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages in den sachlichen Anwendungsbereich der in
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fallt und fir die
betreffenden Branche ein Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichte ich mich / verpflichten wir
uns, den/ die in meinem / unserem Unternehmen Beschaftigte(n) bei der Ausfiihrung der auf
Grund dieser Ausschreibung beauftragten Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Hohe und
Modalitaten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjenigen Rechtsverordnung
entspricht, an den / die ich / wir aufgrund der Bestimmungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden bin / sind.

2. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur die bei der Ausfiihrung der auf Grund dieser
Ausschreibung -durch den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschéftigte(n) — zu
erbringenden Leistungen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) fallen, mindestens den gesetzlich vorgegebenen
Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten aus dem
MiLoG einzuhalten.

3. Fur den Fall der Auftragserteilung weise(n) ich / wir dem Auftraggeber, nach dessen
Aufforderung nach, die ordnungsgemaRe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung befasste(n) Beschaftigte(n) nach. Soweit vom Auftraggeber
gewlnscht, werden wir aktuelle und priffahige Unterlagen dem Auftraggeber vorlegen, um

die Kontrolle zu ermdglichen. Dartiber hinaus ist der Auftraggeber befugt, meine(n) /
unsere(n) Beschaftigten, die mit der Ausfuhrung der beauftragten Leistungen befasst ist /
sind, nach ihrer / seiner Entlohnung zu befragen. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns,
meine(n) / unsere Beschéftigte(n) auf die Moglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen.

4. Soweit ich mich / wir uns zur Ausflihrung der Leistung eines Nachunternehmers
bediene/n, verpflichtet ich mich / verpflichten wir uns, den Nachunternehmer nur unter der
Voraussetzung zu beauftragen, dass dieser den Verpflichtungen aus Ziffer 1, 2 und 3

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17
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ebenfalls nachkommt.

Ich / wir werde/n mit dem Nachunternehmer vereinbaren, dass mir / uns das Recht
eingeraumt wird, die ordnungsgemafe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfuihrung der
beauftragten Leistungen befasst(n) Beschéftigte(n) tberwachen. Ich werde mir / wir werden
uns von den Nachunternehmern zusichern lassen, dass weitere Unterauftrage wiederum nur
unter den in den Ziffern 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen vergeben werden.

5. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur jede schuldhafte Verletzung der
Bestimmungen nach den Ziffern 1 bis 4 eine Vertragsstrafe von einem Prozent der
Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht
auch dann, wenn der Versto3 von einem meiner / unserer Nachunternehmer zu
verantworten ist, soweit ich mich / wir uns zur Ausfiihrung der Leistung dieser
Nachunternehmer bediene(n). Ist die Vertragsstrafe unverhaltnismafig hoch, so habe ich /
haben wir einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag
herabsetzt wird. Die Summe der gesamten Vertragsstrafen bei diesem Auftrag darf eine
Grenze von 5 % der Nettoauftragssumme nicht Gberschreiten.

6. Diese Verpflichtungserklarung zur Zahlung des Mindestlohns geméaR Mindestlohngesetz
bzw. des Tariflohnes nach dem Arbeithehmerentsendegesetz bezieht sich nicht auf
Beschéftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind
und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17
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Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Seite 3 von 11
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Stadtwerke =

VerkehrsGeselischaft | - W —
Frankfurt am Main mbH v G I

Elektrotechnischer Vortext (ELVOR)
ELVOR_NT3_ 4.3

Allgemeiner Vortext
fur alle Gewerke
far den Geschaftsbereich
NT3 — Infrastruktur
der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Galtig far:

NT3 Infrastruktur

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\WVGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 1 von 4
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (oRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
O NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO01 O NAQ2 O NA03 O NAo04 O NA05
O NA1 O NA11 O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O UHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(MNur fiir den internen Gebrauch)

ELVOR_NT3_4.3
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Inhaltsverzeichnis

1  AHBemein. s s i i s s A SRR KSR KRR R

2 Textvorlage giiltig fiir alle Gewerke.......... SR —— N ——— S—

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fiir die Vergabe
und Ausfihrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als genereller Vortext, auch flur Ausschreibungen, die kelnen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte

Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright ® VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 3 von 4
(Nur flir den internen Gebrauch)
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2 Textvorlage gililtig fur alle Gewerke

Alle vom Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel missen gemaf
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und bei elektrischen Arbeitsmitteln auch
der DGUV Vorschrift 3 ,Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel* geprift sein.
Zum Nachweis der Prifung gentigt eine auf dem Arbeitsmittel angebrachte
Prifplakette auf der der nachste Priftermin ersichtlich ist. Ein Priifprotokoll zu jedem
Arbeitsmittel muss vom Auftragnehmer vorgehalten werden. Die VGF behalt sich
eine stichprobenartige Einsicht der Prifprotokolle vor. Vor dem Benutzen von
Arbeitsmittel sind diese vom Benutzer auf augenscheinliche Mangel per
Sichtkontrolle zu prifen.

Alle elektrischen Arbeitsmittel sind entweder (iber einen aktuell gepriften
Baustromverteiler, oder bei allgemein zugénglichen Steckdosen mit einem
vorgeschalteten PRCD-S (Portabler Fehlerstromschutzschalter mit
Zusatzschutzfunktionen) gemal DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I| 608)
LAuswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und
Montagestellen® zu versorgen/betreiben. Allgemein zugangliche Steckdosen ohne
die Vorschaltung eines PRCD-S durfen nicht zum Versorgen von elektrischen
Arbeitsmitteln verwendet werden!

Das Offnen von Schaltgeratekombinationen (Schaltschranke) die geman
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 1.3 mit dem W012 Symbol (Elektro-
Blitz) gekennzeichnet sind sowie das Betreten von abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstatten, auch wenn diese offen stehen, ist fir Laien nicht erlaubt. Diese
dirfen gemald VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen” Abs. 3.1.101 nur
von Elektrofachkraften und elektrotechnisch unterwiesene Personen, von Laien
jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen gedffnet bzw. betreten werden. Ist ein Offnen oder Betreten notwendig,
kann dies nur in Absprache und schriftlicher Freigabe mit dem zustandigen
Anlagenverantwortlichen (Definition gemafl VDE 0105-100 Abs. 3.2.2.102) der VGF
erfolgen.

Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 05.10.2015 | Hither “ /J
Geprilft NT3-BVEFK [05.10.2015 | Schafer %&L\
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer - /%K_,\
~
Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3 4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\WGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main Seite 4 von 4
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Zusatzlicher Vortext
fur elektrotechnische Arbeiten
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Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gultig fir:

NT3 Infrastruktur

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_44
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\\WVGF_VEFK\WVEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (orRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
OO NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO1 O NAO2 O NAO03 O NAO04 OO NAO05
0O NA1 O NAM O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 0O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O uHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung
ELVOR _NT3 4.3

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\WWGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: GA\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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2 Zusitzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische Arbeiten ............. R |

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fur die Vergabe
und Ausfuhrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als Zusatz zum Vortext ELVOR_NT3_4.3, fur Ausschreibungen die einen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4

Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G\VGF_VEFK\WVEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright ® VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 3von 5
{Nur fiir den internen Gebrauch)

68



2 Zusatzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische
Arbeiten

Vor Beginn von elektrotechnischen Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie an der
elektrotechnischen Ausriistung von Maschinen muss eine schriftliche Freigabe des
zustandigen Anlagenverantwortlichen (Definition gemaf® VDE 0105-100 Abs.
3.2.2.102) der VGF erfolgen. Hierbei ist im Vorfeld festzulegen, welche Dokumente
im Vorfeld benodtigt werden, und welche Dokumente (z. B. gednderte Schaltplane,
Prufprotokolle) nach Abschluss der Arbeiten an die VGF ibergeben werden missen.
Ohne diese Freigabe dirfen keine elektrotechnischen Arbeiten durchgefihrt werden!

Die Verantwortung fur die Erstellung von Gefédhrdungsbeurteilungen und den daraus
resultierenden Arbeitsanweisungen sowie der flr die vorgesehenen Arbeiten
bendtigten Schutzausriistung, inkl. der passenden Arbeitskleidung mit
ausreichendem Stdrlichtbogenschutz gemaf der DGUV Information 203-077 (bisher
BGI/GUV-I 5188) ,Thermische Gefahrdung durch Storlichtbégen®, hat der
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung flr den Einsatz von geeigneten
Personen. Dabei ist auf eine ausreichende Qualifikation entsprechend der
auszufUhrenden Tatigkeiten zu achten. Dies schliel3t die eventuell zum Einsatz
gelangenden Subauftragnehmer ein. Dazu hat der Auftragnehmer vor
Auftragserteilung dem Auftraggeber die notwendigen personengebundenen
Befahigungs-/Qualifikationsnachweise (z. B. aktuelle Weiterbildungsnachweise oder
Nachweise vergleichbarer Art) schriftlich vorzulegen. Insbesondere flr
Pruftatigkeiten bedeutet dies, dass elektrische Arbeitsmittel nur durch eine Befahigte
Person nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit der
Technische Regel flr Betriebssicherheit 1203 (TRBS 1203) ,Befahigte Person*
durchgefuhrt werden dirfen. Priftatigkeiten in elektrischen Anlagen dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefiihrt werden, die in der Durchfiihrung von diesen
Prifungen erfahren/befahigt sind. Arbeiten unter Spannung, fiir die nach VDE 0105-
100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen“ Abs. 6.3.2.ff besondere technische und
organisatorischen MalRnahmen (Spezialausbildung) erforderlich sind, dirfen nur
durch Mitarbeiter mit einem guiltigen AuS-Pass durchgefuhrt werden.

Die VGF behalt sich eine stichprobenartige Einsichtnahme in die zuvor genannten
Dokumente/Nachweise des Auftragnehmers vor.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte
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Sicherheitstechnischer Dienst/
Brandschutz/ Umweltschutz

[
NAO3/NL VerkehrsGesellschaft V G I
Tel.: 069/213-22605 Frankfurt am Main

Brandschutzordnung

fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen

der

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
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Brandschutzordnung fir unterirdische Verkehrsanlagen der VGF

Vorwort

Diese Brandschutzordnung (BSO) enthélt verbindliche Handlungsanweisungen und Regeln zur
Brandverhitung, Brandbekampfung und zum Verhalten bei Unféllen, Branden oder sonstigen
Schadensfillen in den unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Die Brandschutzordnung richtet sich an alle Mitarbeiter der VGF, die in den unterirdischen Ver-
kehrsanlagen der VGF tétig sind, an die Mieter von Laden und deren Mitarbeiter, an die Betrei-
ber von mobilen Standen und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in den
Liegenschaften tatig sind.

Des Weiteren richtet sich die Brandschutzordnung an Mitarbeiter der VGF mit besonderen
Brandschutzaufgaben.

Die Brandschutzordnung gliedert sich in folgende Teile:

Brandschutzordnung Teil A

Allgemeines Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden und sonstigen Notfallen

Brandschutzordnung Teil B-1
Merkblatt fir Mieter von Laden und Betreiber mobiler Stédnde

Brandschutzordnung Teil B-2
Merkblatt fir Personen ohne besondere Schutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil C

Merkblatt fiir Mitarbeiter der VGF mit besonderen Brandschutzaufgaben

(Richtet sich an Personen, denen Ober ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben
im Brandschutz Gbertragen sind.)

Diese Brandschutzordnung (BSQ)-ist gliltig fur alle unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Diese Brandschutzordnung tritt am 01.02.2009 in Kraft.

Frankfurt am Main, den ﬁd? 52'1? E?]a Frankfurt am Main, den E}Z,Ql, L{'m

< (o).,

Réhre Budig 0

Stempel Branddirektion: E“‘{"%
STADT &7 FRANKFURT AM Mg =
DER MAGISTRAT
37 Bronddirektion
Stand vom 01.02.2009 Feverwehrstr. |, 60425 Fremkf

Seite 3
Yatenherdt)
Branddivekior
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil A —
Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden oder sonstigen Notfallen VGIF

Brandschutzordnung Teil A
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt
uber das Verhalten bei Branden
und sonstigen Notfallen

Stand vom 01.02.2009 Seite 4
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

1. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen.

2. Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren:...............cccviviiiinennn. 112
WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?

WIEVIELE \Verletzte?
WARTEN auf Ruckfragen

3. Leitstelle der VGF informieren................... 069/ 213 — 22222

4. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der/ des Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

+

5. Verhalten bei Branden bis zum Eintreffen der Feuerwehr

In Sicherheit bringen:

e gefahrdete Personen verstandigen

hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Taren schliel3en

gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

in verqualmten Raumen gebuckt bewegen

K

Keine Aufz'L'lge benutzen - Erstickungi]efahr !

Loschversuch unternehmen:
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e mit Feuerl6scher

=

oder

’I""l_e e Wandhydrant durchfihren

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

I

Kurze, sachliche Auskunft geben tber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und dem Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes

-‘VGIF




Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt fur
Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben

Stand vom 01.02.2009 Seite 15
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 =
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2

(Merkblatt flr Personen ohne besondere Schutzaufgaben)

Der Teil B-2 der Brandschutzordnung enthalt allgemein giltige Verhaltensregeln mit denen der
Brandentstehung und Brandausbreitung vorgebeugt werden soll.
Weiterhin sind Malinahmen aufgeflihrt, die im Brandfall zu ergreifen sind.

Fremdfirmen, die in den Raumlichkeiten der unterirdischen Stationen tatig werden, ist

dieses Merkblatt als Ausschnitt der Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie sind
schriftlich zu verpflichten, sie einzuhalten.

1. Brandverhitung

1.1 Allgemeine Anforderungen

Alle Personen sind verpflichtet, durch gréfite Vorsicht zur Verhiitung von Branden und anderen
Schadensfallen beizutragen. Sie haben sich Uber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der
Umgebung sowie Uber die Mallnahmen bei Gefahr genau zu informieren.

e Wichtige Voraussetzung des vorbeugenden Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

Regelungen hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht und elektrischer Gerate

o Das Rauchen in den unterirdischen Stationen ist untersagt. Das
Rauchverbot gilt auch in Technikrdumen, Lagerrdumen und Fluren.
Ausnahmen bilden lediglich speziell ausgewiesene Raucherraume.

. Das Rauchverbot ist strikt einzuhalten.

e  Zigarettenasche und abgebrannte Streichhdlzer nur in verschlieRbaren
Metallbehaltern sammein.

e Kein Umgang mit offenem Feuer. Kerzen (z. B. an Adventskranzen,
Gestecken) sind verboten.

o Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter elektrischer
Gerate ist ohne besondere Genehmigung untersagt.

+ Warmegerate und Kaffeemaschinen nur auf nicht brennbaren und elektrisch nicht leitenden
Flachen betreiben.

o Schadhafte elektrische Anlagen wie Lichtschalter, Steckdosen, Lampen
sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sie sind nur durch Fachkrafte zu
reparieren.

Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfélle

o Herumliegende Abfalle beglinstigen eine schnelle Brandausbreitung.
e Brennbare Abfalle sind unverzuglich zu entsorgen.

o Das Lagern von brennbaren Materialien in Flucht- und Rettungswegen ist
untersagt.

e In abgeschlossenen Betriebsstéatten (z. B. Schaltraume, Liftungszentralen, etc.) dirfen nur
Gegenstande zur unmittelbaren Benutzung der Anlagen aufbewahrt werden.

Stand vom 01.02.2009 Seite 16
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Technikraume dirfen nicht als Lagerraume genutzt werden.

Die Umnutzung von bisher leer stehenden Raumen ist mit dem Brandschutzbeauftragten
der VGF abzustimmen.

Beim Umgang mit brennbaren Flissigkeiten (Reinigungsmittel, Losemittel etc.) ist beson-
dere Sorgfalt erforderlich.

Eine Anhaufung von brennbaren Stoffen und Flissigkeiten ist nicht gestattet. Am Arbeits-
platz ist nur die Vorhaltung fir den Tagesbedarf gestattet.

1.2 Brandverhiutung auf Baustellen

Allgemeine Regelungen

Vorbeugender Brandschutz muss besonders wahrend Bau- und Instandsetzungsarbeiten
gewahrleistet werden.

Auf Baustellen darf nicht geraucht werden.
Brennbare Baustellenabfalle sind arbeitstaglich zu entsorgen.
Rettungswege sind freizuhalten und zu kennzeichnen.

Auf eine geanderte Rettungswegfilhrung bedingt durch eine Baustelle ist gesondert hinzu-
weisen.

Zur Abdeckung von Bdden darf kein Teppich verwendet werden, sondern es sind z. B. Tet-
ra-Pack-Bdgen zu verwenden.

Baustellenabgrenzung

Zur Abgrenzung von Baustellen in den unterirdischen Stationen (Bauzaune) darfen nur
nichtbrennbare Materialien der Baustoffklasse A gemaf DIN 4102 verwendet werden.
(z. B. Gipskarton-Standerwande, Metallgitterzdune mit Blechbeplankung etc.).

Die Konstruktion muss standsicher ausgebildet werden, Kabelbinder zur Befestigung sind
nicht ausreichend.

Missen Bauzdune auf festen Treppen vorgesehen werden, so ist am Bauzaun ein Hand-
lauf vorzusehen.

Bei staubenden Arbeiten ist die Baustellenabtrennung staubdicht auszuflhren, um einen
Staubeintrag in angrenzende Bereiche, auch vor dem Hintergrund einer Fehlauslésung von
Brandmeldeanlagen, zu vermeiden.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen ist darauf zu achten, dass bei
Fahrtreppengruppen, die gem. Brandschutzkonzept der jeweiligen Station zur Evakuierung
vorgesehen sind und demzufolge als Fluchtweg gekennzeichnet sind, immer nur eine aus
jeder Gruppe nicht begehbar ist.

Ist das in begrindeten Einzelfdllen nicht mdglich, so sind in Abstimmung mit dem Brand-
schutzbeauftragen ErsatzmalRnahmen festzulegen.
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Sperrung von Treppenanlagen

Missen im Zuge von Baumalnahmen Treppenanlagen, die als Fluchtweg ausgewiesen
sind, zeitweise gesperrt werden, so ist dies mit dem Brandschutzschutzbeauftragten abzu-
stimmen.

Eine Abstimmung ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass die Treppe im Notfall
begehbar ist, Personal vor Ort ist und die Absperrung nur mittels Flatterband erfolgt.

Schweil3-, Lot- und Trennschleifarbeiten

Schweill-, Lot- und Trennschleifarbeiten (Feuerarbeiten) duarfen nur mit
schriftlicher Genehmigung (mit gililtigem SchweiBerlaubnisschein) durch-
gefuhrt werden.

Dabei sind stets Kleinléschgerate (Feuerldéscher) in Bereitschaft halten!
(z. B. Wasser, Pulver)

Grundsatzlich ist bei feuergefahrlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber
(VGF) ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen.

Schweilerlaubnisscheine werden auf Seiten der VGF von NT33 ausgestellt.

Der SchweilRerlaubnisschein ist als Muster dieser Brandschutzordnung beigefugt. (Anl. 2)

Brandmeldeanlagen

Bei der Planung von Baumafnahmen ist zu beriicksichtigen, ob der betroffene Bereich
durch eine Brandmeldeanlage Uberwacht wird.

Bei staubintensiven Arbeiten sind ggf. Melder bzw. Meldelinien in den betroffenen Berei-
chen abzuschalten.

Mussen Brandmeldeanlagen sowie andere sicherheitsrelevante Anlagen wahrend des
Baubetriebs auller Betrieb genommen werden, so sind entsprechende Ersatzmalinahmen
(Brandwache) zu treffen.

Bei staubenden Arbeiten im offentlichen Bereich ist gemaR der Verfahrensanweisung zur
Fehlauslésung von Brandmeldeanlagen in U-Bahnstationen durch staubintensive Arbeiten
zu verfahren (Anlage 3: Formblatt zur Abschaltung von Brandmeldeelementen).

Die Abschaltung der BMA muss generell durch den Mitarbeiter am BUWA-Platz veranlasst
und im Betriebstagebuch dokumentiert werden.

Grolere Baumalnahmen in bisher nicht Uberwachten Bereichen sind nach Moglichkeit
durch eine mobile Brandmeldeanlage (MOBs) zu Uberwachen, die auf den BUWA-Platz in
der Leitstelle der VGF aufgeschaltet wird.

Fremdfirmen

Bei Einsatz von Fremdfirmen hat der beauftragende Fachbereich die 0. g. Anforderungen
bereits bei der Ausschreibung zu berlcksichtigen.

Der beauftragende Fachbereich hat die Einweisung der Bauleitung sicherzustellen.

Der Fremdfirma sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen aufzuzeigen und die an-
geordneten MalRnahmen sind zu Gberwachen.
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

2. Brand- und Rauchausbreitung

e Feuer- und Rauchschutztiiren sind standig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung
von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzégern.

e Feuer und Rauchschutztiren durfen nicht gewaltsam offen gehalten werden.

e  Feuer- und Rauchschutztiren kdnnen aus betrieblichen Grinden mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feststellanlagen offen gehalten werden. Beim Auftreten von Rauch bewirken die
Feststellanlagen ein automatisches SchlieBen der Turen. Diese Feststellanlagen durfen
nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Turen unbrauchbar gemacht werden.

o In Lager-, Abstell- und Werkstattrdumen sind keine unnétigen Brandlasten (Sperrmdill, Ab-
fallkartons o. &.) zu lagern. Die vorgenannten Raume sind regelmafig aufzurdumen und
von unndtiger Brandlast zu befreien.

¢ In Raumen, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass der hori-
zontale und vertikale Abstand der Melder zu Lagergitern und Einrichtungen an keiner Stel-
le 0,5 m unterschreitet. Der Rauch muss die Melder ungehindert erreichen kénnen. Zu
Wartungszwecken und im Stérungsfall missen die Melder jederzeit erreichbar sein.

¢ In Raumen, die mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass das
Spruhbild und damit die Léschwirkung nicht durch deckenhohe Lagerung und Einbauten
eingeschrankt wird. Die Sprinklerkdpfe sind allseits mind. 0,5 m freizuhalten.

3. Flucht- und Rettungswege

o Jeder Beschaftigte oder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich Uber den Verlauf und die
Anordnung der Flucht und Rettungswege regelmaflig und hinreichend zu informieren (sie-
he Flucht- und Rettungsplane der Station).

o  Flure, Lagergange, Treppenraume und Ausgange sind Flucht- und Rettungswege und diir-
fen weder verstellt, noch mit Gegenstanden eingeengt werden. Gegenstande in Flucht- und
Rettungswegen bilden Stolpergefahren und kénnen auch zur Brandausbreitung beitragen.
Die Lagerung von brennbaren Gegenstanden in Flucht- und Rettungswegen ist generell
verboten.

o  Zufahrtswege und Flachen flr die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien
sind standig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten.

e Sicherheitskennzeichnungen nicht verdecken oder verstellen!

o Bei Arbeiten in den Kabelkellern unter den Bahnsteigen ist sicherzustellen, dass immer
zwei Bodeneinstiege gedffnet werden, um auch hier jederzeit einen 2. Rettungsweg zu ga-
rantieren. Die gedffneten Bodeneinstiege sind entsprechend abzuschranken.

4. Melde- und Loscheinrichtungen

e Uber den Standort und die Handhabung der Melde- und Léscheinrichtung hat sich der im
Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tatige Personenkreis vertraut zu machen.
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Loscheinrichtungen

o Die Bahnsteige in den unterirdischen U-Bahnstationen sind mit Nassléscheinrichtungen (C-
Rohr mit Schlauch) und Handfeuerldschern (Pulverldscher) ausgestattet.

o Diese Einrichtungen sind in den gréReren Stationen auch noch an anderen Stellen anzu-
treffen.

o Darlber hinaus befinden sich weitere Léscheinrichtungen verteilt in den Betriebs- und
Technikbreichen. lhr Standort ist mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

ik -

Loéschschlauch Feuerldscher Mittel und Gerate zur Brandbekampfung

o  Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerléschern beachten!
(Brandklassen, Abstand zu elektrischen Anlagen!)

o Informieren Sie sich Uber die "Taktischen Regeln" beim Umgang mit Feuerléschern!
(Siehe Anlage 1)

e Feuerlésch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabstanden auf
Funktionstiichtigkeit zu Gberprifen und standig betriebsbereit zu halten (Technische Re-
geln, Herstellerangaben).

o Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerléscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise dir-
fen nicht verdeckt, beschadigt oder entfernt werden. Sie missen jederzeit gut sichtbar und
frei zuganglich sein.

Benutzte Feuerloscher sowie festgestellte Mangel an Brandschutzeinrichtungen sind
umgehend NT33 zu melden.

Meldeeinrichtungen:

Die vorhandenen Meldeeinrichtungen variieren von Station zu Station. Im Zuge der brand-
schutztechnischen Nachriistungen werden alle Stationen nach und nach in den néachsten
Jahren mit Brandmeldetechnik ausgestattet. Der Stand ist demzufolge einem standigen
Wandel unterlegen und wird daher hier nicht im Detail dargestellt.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich Uber die Meldeeinrichtungen (Brandmeldeanlagen,

Handfeuermelder in Technikfluren, Info-Saulen) in der jeweiligen Station, in der er tatig wird,
zu informieren.
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5. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und Uberlegt zu handeln, damit unter allen Um-
standen eine Panik vermieden wird.

5.1 Brand melden

Jeder Brand ist sofort zu melden.

)
k Rettungsleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main verstiandigen: 112
a,

oder

tiber den nachstgelegenen Handfeuermelder Alarm ausldsen.
Die Brandmeldung uber Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten:

Wer: Wer hat angerufen???
Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende bei
etwaigen Ruckfragen zurlickgerufen werden kann.

Was: Was ist passiert 2?7
Was brennt oder was wird brennend vermutet.

Wo: Wo brennt es???
Station, Ebene, Bahnsteig, Raum.

Wieviel: Wieviele verletzte oder vermisste Personen gibt es???

Sind Personen gefahrdet ?7?
(eingeschlossen durch Feuer und Rauch)

Warten: Warten auf Riickfragen !!!

Alarmierung der Betriebsleitstelle der VGF: 069-213-22222
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5.2 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Auf Alarmsignale und Durchsagen achten!

Bei Ertdnen der Signale (Durchsagen Uber Lautsprecher oder Megaphon oder Signalhu-
pen) haben alle Passanten, Fahrgaste und Mieter von Laden und deren Beschaftigte sowie
Mitarbeiter der VGF (wenn nicht mit Aufgaben aus Teil C dieser Brandschutzordnung be-
traut) die Station unverziglich auf den gekennzeichneten Rettungswegen zu verlassen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten
Personals (Verkehrsmeister, Ordnungsdienst der VGF, Fahrdienstmitarbeiter, Hausmeis-
ter) unverziglich Folge zu leisten.

5.3 In Sicherheit bringen

Die Sicherheit der sich in der Station befindlichen Personen geht jeder Brandbekampfung
vor.

Gefahrdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Aufzuge im Brandfall nicht zu nutzen sind.

Mobilitdtseingeschrankte Personen sind auf die Hilfe anderer angewiesen.
Verstandigen Sie die Personen in benachbarten Rdumen (auch Toiletten).

Tdren (Brand- und Rauchschutztiiren) schlieRen (nicht abschlieRen) und die Station Uber
die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen.

Im Brandfall keine Aufzuge benutzen!

Den gekennzeichneten Fluchtwegen folgen.

2—

In verrauchten Raumen ist geblckt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennahe in der
Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom
Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen.

Alle Turen sind zu schlieBen. Um ein Verrauchen dieser Rdume zu verhindern, sind mog-
lichst alle Tarritzen, Schlussellécher o. a. abzudichten (Tucher, Kleidung, etc.).

Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase in die R&u-
me gelangen.

5.4 Loschversuche unternehmen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Ldschversuche, soweit dies ohne Gefahr-
dung der eigenen Person maoglich ist, durchzufihren.

Ldschversuche kénnen mit den vorhandenen Feuerléscheinrichtungen (Feuerldscher,
Wandhydranten, Léschdecke usw.) durchgefiihrt werden.
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e Die Handhabung, Funktion und Wirkungsweise von Feuerldschern ist je nach Loschmittel
und Bauart sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschaftigte mit den in seinem Be-
reich vorhandenen Feuerléschern vertraut zu machen.

e  Achtung beim Gebrauch der Wandhydranten auf den Fahrebenen!

Bei einem Loschangriff bei einem brennenden Zug sind folgende Sicherheitsabstan-
de zur Fahrleitung der U-Bahn einzuhalten:

Sicherheitsabstand mind. 1 m bei Sprihstahl
Sicherheitsabstand mind. 5 m bei Volistrahl

e  Soweit mdglich, sind leicht brennbare Gegenstdnde aus der Nahe des Brandherdes zu
entfernen.

o Bleiben die ersten Léschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tlren zu schlieen und
die Station ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

. Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke, Mantel 0.a. einwi-
ckeln, zu Boden reiflen und in der Decke hin- und herwalzen bis die Flammen erstickt sind.
Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kihlen und den Rettungsdienst erwarten.

e Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. In der Regel ist das der Stationszu-
gang mit der Nummer 1. Die Nummerierung der Stationszugange ist auf den Hinweistrans-
parenten an den Stationszugangen dargestellt.

e Der Feuerwehr ist der kurzeste Weg zum Brandherd zu zeigen.
e Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

o Neugierige sind von der Einsatzstelle fern zu halten.

6. Besondere Verhaltensregeln

6.1 Loschen in Sonderfallen

In folgenden Fallen dirfen Brande nicht mit Wasser geléscht werden, sondern es ist das
entsprechende Sonderléschmittel einzusetzen:

e Bei Fett- und Friteusebrianden kein Wasser einsetzen!!!

Gefahr der Fettexplosion !!!!

Hier sind geeignete Fettbrandldscher der Brandklasse F bzw.
Ldschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO, - Léscher einzusetzen.

e Bei Branden von Flussigkeiten (Benzin, Alkohol, Ol, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese
Flussigkeiten aufschwimmen kdnnen und dadurch der Brandherd vergroert wird. Vorwie-
gend Pulver-Loéscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-L&scher einsetzen.

6.2 MaBnahmen bei Verbrennungen oder Verbrithungen

Die betroffenen Gliedmafen sind sofort mit sauberen flieRendem kalten Wasser zu kiihlen, bis
eine Schmerzlinderung eintritt. Anschlieffend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken.
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6.3 MaRnahmen bei Unfallen mit elektrischem Strom

Bei Unfallen mit elektrischem Strom ist der Stromfluss sofort zu unterbrechen durch Ausschal-
ten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen.

Unter Spannung stehende Personen nicht beriihren.
Gefahr des Spannungsitiberschlages !!!

SofortmaBnahmen:

e Notruf 112 (siehe Punkt ,Brand melden®)

o sofortige Ruhelage

e Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren

e Dbei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten

e Dbei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten

o bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der stabilen Seitenla-
ge lagern

e eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken
(siehe unter ,MalRnahmen bei Verbrennungen®)

7. Weitere MaBnahmen

e Bei Gefahrdungen aus oder fur den U- und/oder S-Bahnbetrieb:

Betriebsleitstelle der VGF informieren: 069 / 213 -22222

e Eventuell erforderliche EvakuierungsmalRnahmen einleiten. Betroffene Bereiche raumen
und absperren, gefahrdete Personen ruhig und sachlich informieren.

o Feuerwehr und Rettungsdienste einweisen und bei EvakuierungsmalRnahmen unterstit-
zen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr tibernimmt deren Einsatzleiter die Leitung der MaR-
nahmen. Anweisungen der Feuerwehr folgen !

8. Verhalten nach Branden

o Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziglich der Betriebsleitstelle zu melden.
o Die Brandstelle darf erst nach ausdriicklicher Genehmigung wieder betreten werden.

¢ Brandmeldeanlagen, Feuerldschanlagen, -gerate und -einrichtungen missen unver-
zuglich wieder Einsatzbereit gemacht werden.

e  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu prifen.
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Vorbemerkungen

Diese Handlungsanleitung beschreibt
ArbeitsschutzmaBnahmen beim Um-
gang mit Mineralwolle-Dadmmstoffen.
Seit der ersten Herausgabe der Info-
schrift im Oktober 1993 (redaktionell
angepasst im Mai 2002) haben sich
grundlegende Sachverhalte gedndert.

So wurden in der Zwischenzeit klare
Beurteilungskriterien zur Abschadtzung
des Krebspotenzials von kiinstlichen
Mineralfasern geschaffen und gefahr-
dungsabhangige Schutzmafinahmen
festgelegt.

Die Hersteller von Mineralwolle-
Dammestoffen haben auf die Vorschrif-
tenregelungen umgehend reagiert und
bieten eine neue Generation von
Dammstoffen an, die nicht mehr als
krebserzeugend gelten.

Bereits seit 01.06.2000 gilt in Deutsch-
land ein Verbot des Herstellens, des
Inverkehrbringens und des Verwendens
von Mineralwolle-Dammstoffen, die
nicht die Freizeichnungskriterien des
Anhang IV Nr. 22 der Gefahrstoff-
verordnung erfiillen.

' Die aktuellen Fassungen der TRGS siehe www.baua.de unter ,Technische Regeln fiir Gefahrstoffe“

Diese Entwicklungen machen es not-
wendig, in der Praxis grundsatzlich von
zwei Typen von Mineralwolle-Damm-
stoffen zu sprechen, ndamlich von soge-
nannten ,,alten“ und sogenannten
,heuen“ Produkten.

e Unter ,alten® Mineralwolle-Damm-
stoffen im Sinne dieser Handlungsan-
leitung werden Produkte zusammen-
gefasst, die nicht die Kriterien des
Anhangs IV Nr. 22 Abs. 2 der Gefahr-
stoffverordnung erfiillen. Nach der
TRGS 905 ,Verzeichnis krebserzeu-
gender, erbgutverandernder oder fort-
pflanzungsgefdhrdender Stoffe* sind
die aus ,alter“ Mineralwolle freige-
setzten Faserstdube als krebserzeu-
gend zu bewerten.

,»Neue“ Mineralwolle-Ddmmstoffe
erflillen hingegen die Kriterien des
Anhang IV Nr. 22 Abs. 2 Gefahrstoff-
verordnung und gelten als nicht krebs-
erzeugend. Der Hersteller weist die
Freizeichnung nach Anhang IV der
Gefahrstoffverordnung und die Bewer-
tung als nicht krebserzeugend im Ab-
schnitt 11 (Toxikologische Angaben)
des Sicherheitsdatenblattes gemafd

§ 6 Gefahrstoffverordnung nach.

RAL

GUTEZEICHEN

Erzeugnisse aus
MINERALWOLLE

In Deutschland stehen mit dem RAL-
Giitezeichen gekennzeichnete Produkte
zur Verfligung. Hiermit wird die Erfiil-
lung der Freizeichnungskriterien des
Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoff-
verordnung dokumentiert. Es wird von
den Herausgebern dieser Handlungs-
anleitung empfohlen, diese Produkte
zu verwenden.

Bei der Verarbeitung mit dem RAL-
Giitezeichen gekennzeichneter Pro-
dukte sind lediglich die Mindestmaf-
nahmen zum Schutz der Beschaftigten
vor Stauben nach Nummer 4 und 5
der TRGS 500’ zu ergreifen. Diese
Mafnahmen sind in Kapitel 3 dieser
Handlungsanleitung beschrieben.

Der Umgang mit ,,alten“ Mineralwolle-
Dammstoffen ist nur im Zuge von
Demontage-, Abbruch-, Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten
moglich bzw. zuldssig. Fiir solche
Arbeiten gilt die TRGS 521. Diese wird
in der vorliegenden Handlungsanlei-
tung praxisorientiert erldutert.
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1. Allgemeines

1.1 Was sind Mineralwolle-Dammstoffe? 1.2 Woraus bestehen Mineralwolle-
Dammstoffe?
Glaswolle Mineralwolle-Ddmmstoffe kommen in Form
Steinwolle von Glaswolle oder Steinwolle zum Einsatz. Fasern Mineralwolle-Ddmmstoffe enthalten:
Hergestellt werden diese Ddmmstoffe im Harz ¢ mindestens 90% kiinstliche Mineralfasern
Wesentlichen aus Glasrohstoffen oder weitere  (KMF) glasiger Struktur,
Gesteinen unter Verwendung von Recycling- Zusdtze e bis zu 7% Kunstharz, hergestellt aus Phenol,
materialien wie z. B. Altglas. Diesen Damm- Harnstoff und Formaldehyd,
stoffen sind Kunstharze und Ole zugegeben. e ca. 1% Ole und weitere Zusitze, z. B. wasser-
Die Kunstharze als Bindemittel garantieren abweisende Stoffe.
die Form der Dimmstoffe, wahrend die Ole
die Staubfreisetzung verringern. fliichtige Das Kunstharz wird bei der Mineralwolle-
und feste Dammstoffherstellung im HeiBluftstrom
Hochtemperaturwollen sind nicht Gegenstand Bestandteile ausgehartet, wobei fliichtige Bestandteile
dieser Handlungsanleitung. (wie Formaldehyd oder Phenol) aus dem

Produkt entfernt werden. Zuriick bleibt im
Dammstoff das ausgehértete Kunstharz

(z.B. Bakelit). Mineralwolle-Dammstoffe ent-
halten keinen Asbest oder silikogenen Staub.

Lange Diein den Dammstoffen enthaltenen Glas-
Durchmesser und Steinwollefasern haben liberwiegend
eine mittlere Ldnge von einigen Zentimetern
und einen mittleren Durchmesser von 3 — 5
Mikrometer2. Sie sind zumeist aufgrund ihrer
Ldnge nicht atembar.

Beim Konfektionieren und Verarbeiten
werden jedoch auch Fasern freigesetzt, die
in die Lunge gelangen konnen.

2 Ein Mikrometer (um) ist der millionste Teil eines Meters bzw. der
tausendste Teil eines Millimeters



2. Mogliche gesundheitliche

Auswirkungen bei der
Verarbeitung

21

Haut
reizungen

2.2

Allergien

23

Staub-
belastung

Juckreiz

Beim Umgang mit Mineralwolle-Ddmm-
stoffen kdnnen durch die Fasern mechanische
Hautreizungen auftreten. Hierfiir sind grébere
Fasern (Durchmesser iiber 5 Mikrometer)
verantwortlich, die sich aufgrund ihrer Steifheit
in die Haut einspiefien und einen unange-
nehmen Juckreiz hervorrufen kdnnen. Bei
langerem Umgang mit Mineralwolle-Damm-
stoffen tritt offensichtlich ein Gewdhnungs-
effekt ein; trotz fortgesetzter Exposition
gegeniiber den Fasern lasst der Juckreiz nach.
Es besteht jedoch weiterhin die Gefahr von
Entziindungen.

Bereits bestehende Hautprobleme kdnnen sich
durch den Umgang mit Mineralwolle-Produkten
verstarken.

Allergien

Allergische Reaktionen aufgrund der Glas-
und Steinwollefasern sind nicht bekannt. Fiir
Allergiker kénnen jedoch die Zusatzstoffe in
den Mineralwolle-Dd@mmstoffen problematisch
sein.

Staubbelastungen

Bei der Verarbeitung wird Staub freigesetzt.
Dieser Staub aus Mineralwolle-Dammstoffen
kann wie jeder andere mineralische Staub
Augenreizungen hervorrufen.

Ferner sind voriibergehende entziindliche
Reizungen der grofen Atemwege, des
Rachenraumes und der Nasenschleimhaut
bekannt. Insbesondere kann es beim Abriss,
d. h. dem nicht zerstérungsfreien Ausbau von
Mineralwolle-Dammstoffen zu einer erhebli-
chen Staubbelastung kommen. Infolge dieser
Staubeinwirkungen kann es — wie bei allen
Stduben — zur Beeintrachtigung der Funktion
der Atmungsorgane kommen.

2.4

Krebs-
potenzial

2.41

Gefahr
abhadngig von
Durchmesser,

Lange und
Bestandigkeit

Krebspotenzial

Mineralwolle-Dammstoffe enthalten atem-
bare Fasern. Die von diesen Fasern ausge-
hende Gefahrdung soll im Folgenden naher
erldutert werden.

Wann ist eine Krebsgefahr durch Fasern
grundsatzlich gegeben?

Fasern aller Art sind dann in der Lage, Krebs
zu erzeugen, wenn sie entsprechend lang und
diinn sind (bestimmte Lange und Durch-
messer) und eine gewisse Bestandigkeit im
Korper besitzen.

Diese Fasern sind mit dem blofen Auge nicht
sichtbar, liegen jedoch in hohen Konzentra-
tionen in der Atemluft am Arbeitsplatz vor,
wenn beim Umgang mit Mineralwolle-
Dammstoffen unsachgemaf} und nicht nach
dieser Handlungsanleitung gearbeitet wird.

Anders als Asbestfasern, die aufspleiRen, also
sich der Lange nach teilen und somit immer
diinner und geféhrlicher werden, brechen
Glas- und Steinwollefasern quer zur Faser und
werden so immer kiirzer. Da der Durchmesser
dabei gleich bleibt, werden die Bruchstiicke
immer mehr zu kleinen Staubkérnchen und
sind dann in der Wirkung mit jedem anderen
Staub vergleichbar.

Die Bestdndigkeit der Fasern ist von Bedeu-
tung, weil sie eine bestimmte Zeit in der Lunge
verbleiben miissen, um eine Krebserkrankung
hervorrufen zu kdnnen. Sobald die Faser aus
der Lunge entfernt oder aufgeldst ist oder auch
nur in mehrere nicht faserférmige, weil zu
kurze, Teile zerbricht, verliert sie ihr krebs-
erzeugendes Potenzial.
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Nicht
mit Asbest
vergleichbar!

2.4.2

Beurteilung
der Fasern

Situation in
Deutschland

Mineralwollefasern weisen eine geringe
Bestdndigkeit auf, die mit der von Asbest
nicht vergleichbar ist.

Untersuchungen zur Biobestdndigkeit (Bio-
persistenz) haben ergeben, dass die heute
hergestellten Glas- und Steinwollefasern
schon nach weniger als 40 Tagen zu mehr als
der Hélfte (Halbwertszeit) abgebaut sind.
LAlte“ Mineralwolle hat dagegen Halbwerts-
zeiten von einigen hundert Tagen, wahrend
z.B. Blauasbest eine Bestandigkeit von mehr
als 100 Jahren aufweist.

Beurteilung der Fasereigenschaften

Die Beurteilung der Fasern wird im Wesent-
lichen aufgrund der Bestandigkeit/Loslichkeit
vorgenommen. In Deutschland wird hierzu
die chemische Zusammensetzung und/oder
die in Tierversuchen ermittelte Biobestdndig-
keit herangezogen.

Bei Produkten, die vor 1996 eingebaut worden
sind, muss von einem Krebsverdacht ausge-
gangen werden. Dieser Verdacht kann nur
durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.
Hilfestellung bei der Beurteilung eingebauter,
unbekannter Mineralwolle (Vorgehensweise,
Probenahme, Analyse, etc.) gibt die Giite-
gemeinschaft Mineralwolle (GGM) e.V.

Seit 1996 werden in Deutschland Mineral-
wolleprodukte hergestellt, die als unbedenk-
lich gelten. Der Umgang mit diesen Produkten
erfordert neben den Mindestanforderungen
beim Umgang mit Arbeitsstoffen keine zu-
satzlichen Anforderungen.

Bei Produkten, die nach 1996 eingebaut wur-
den, kann noch ein Krebsverdacht bestehen.
Auch in diesen Féllen kann der Verdacht nur
durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.

Seit dem 1. Juni 2000 diirfen in Deutschland
nur noch neue Produkte verarbeitet werden,
die nach Anhang IV, Nr. 22 der Gefahrstoff-
verordnung als unbedenklich gelten.

25

MafBnahmen fiir den sicheren Umgang

Die notwendigen MaRnahmen fiir den Umgang
richten sich nach der Beurteilung der Fasern:
Nur bei Fasern mit Krebsverdacht werden Maf3-
nahmen erforderlich, die tiber die Mindest-
schutzmafinahmen hinausgehen.

Der Unternehmer oder seine Beauftragten
miissen deshalb vor Aufnahme der Arbeiten
im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung
ermitteln, wie die Fasern zu beurteilen sind.

Zur Festlegung der Schutzmafinahmen sind
neben dieser Beurteilung auch Art und
Umfang der Tatigkeiten von Bedeutung. Beauf-
tragten ist dafiir zu sorgen, dass in Abhangig-
keit von der Gefdhrdung die notwendigen
Mafinahmen eingehalten werden.

Die Gefdhrdungsbeurteilung ist vor Aufnahme
der Tatigkeiten zu dokumentieren. Fiir die in
den Tabellen 1a und 1b aufgefiihrten Tatig-
keiten ist keine detaillierte Dokumentation
erforderlich.
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3. Umgang mit ,,neuen*
Mineralwolle-Dammstoffen

»Neue“ Auch fiir Glas- und Steinwollefasern, die als Mindestschutz- < Vorkonfektionierte Mineralwolle-Dammstoffe
Mineralwolle unbedenklich gelten, miissen Mindestschutz- maBinahmen  bevorzugen. Diese kénnen entweder vom
maBnahmen zum Schutz der Beschaftigten Hersteller geliefert oder zentral auf der Bau-
vor Stauben ergriffen werden (siehe auch stelle zugeschnitten werden.

Nummer 4 und 5 der TRGS 5003). Die Anwen-
dung der Mindestschutzmafinahmen schiitzt Verpackte Ddmmstoffe erst am Arbeitsplatz
insbesondere vor gesundheitlichen Beein- auspacken.

trachtigungen der Atmungsorgane und vor
hautreizenden Einwirkungen der Fasern.

Material nicht werfen.

Keine schnelllaufenden, motorgetriebenen
Sdgen ohne Absaugung verwenden.

Auf fester Unterlage mit Messer oder Schere
schneiden, nicht reif3en.

Fiir gute Durchliiftung am Arbeitsplatz sor-
gen. Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.

Anfallende Staube und Staubablagerung
nicht mit Druckluft abblasen oder trocken
kehren, sondern mit Industriestaubsauger
(Kategorie M) aufnehmen bzw. feucht
reinigen.

e Arbeitsplatz sauber halten und regelmafiig
reinigen. Verschnitte und Abfélle sofort in
geeigneten Behéltnissen, z. B. Tonnen oder
Plastiksacken, sammeln.

Locker sitzende, geschlossene Arbeitsklei-
dung und z. B. Schutzhandschuhe aus Leder
oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
tragen.

Nach Beendigung der Arbeit Baustaub mit
Wasser abspiilen.

Bei Tatigkeiten mit Staubentwicklung im
Freien, z. B. bei Abkippvorgangen, mit dem
Riicken zum Wind arbeiten und darauf
achten, dass sich keine Arbeitnehmer in der
Staubfahne aufhalten.

3 Die aktuellen Fassungen der TRGS siehe www.baua.de unter
»Technische Regeln fiir Gefahrstoffe*



4. Umgang mit ,,alten*
Mineralwolle-Dammstoffen

LHAlte® Seit dem 01.06.2000 diirfen ,,alte“ Mineral-

Mineralwolle wolle-Dammstoffe nicht mehr verwendet

werden. Durch das Verwendungsverbot ist der
Umgang mit ,,alten“-Mineralwolle-Ddmm-
stoffen daher nur noch im Zuge von Demon-
tage-, Abbruch-, Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten moglich bzw.
zuldssig. Derartige Tatigkeiten sind in den
Tabellen 1a und 1b dieser Handlungsanleitung
aufgefiihrt.

Wegen des Verwendungsverbots diirfen auch
ausgebaute ,,alte“ Mineralwolle-Dammstoffe
grundsatzlich nicht wieder eingebaut werden.
Ausgenommen von dem Verbot der Remontage
(Wiedereinbau) sind lediglich im Rahmen von
Instandhaltungsarbeiten demontierte Mineral-
wolle-Dammstoffe, wenn dabei keine oder
nur eine geringe Faserexposition zu erwarten
ist (siehe Expositionskategorie E1in den
Tabellen 1a und 1b).

Liegen keine Informationen {iber die Beurtei-
lung der Fasern vor — dies wird in der Praxis
bei Arbeiten an/mit eingebauten Produkten
die Regel sein —, ist bei der Beurteilung
zundchst von ,,alten“ Mineralwolle-Dadmm-
stoffen, d.h. von einer Krebsgefahr, auszuge-
hen. Diese Beurteilung der eingebauten Pro-
dukte beinhaltet kein Gebot des Entfernens.

Jedoch wadre bei den Arbeiten — falls keine
Ermittlungen zur Hohe der Faserbelastung
vorliegen — der gesamte Masnahmenkatalog
der Expositionskategorie 3 der TRGS 521
heranzuziehen.

Dies erscheint jedoch gerade bei Tatigkeiten,
die erfahrungsgemaf zu keiner oder nur zu
einer geringen Faserstaubbelastung fiihren,
nicht angemessen.

41

4.2

Expositionskategorien

Eine pragmatische Hilfestellung zum Umfang
der Schutzmaf3nahmen bei eingebauten
»alten“ Mineralwolle-Produkten liefert die
TRGS 521. Diese Technische Regel gibt dem
Arbeitgeber eine Hilfestellung bei der Fest-
legung der Schutzmainahmen. Sie enthalt
sowohl fiir den Bereich ,,Hochbau* als auch
flir den Bereich ,,Technische Isolierung® eine
Tatigkeitsauflistung, der Expositionskategorien
zugeordnet sind.

Die Tatigkeitsauflistung der TRGS 521 ist im
Anhang | dieser Handlungsanleitung enthalten.

Die erforderlichen Schutzmafinahmen bei
Tatigkeiten mit eingebauten Mineralwolle-
Produkten orientieren sich an der Hohe der
Staubbelastungen der Beschaftigten am
Arbeitsplatz (Expositionskategorien).

Expositionskategorie E1

beinhaltet Tatigkeiten, die unter Beriicksichti-
gung der beschriebenen SchutzmaBnahmen
erfahrungsgemadf nur zu keiner oder nur sehr
geringen Faserstaub-Exposition fiihren.

Expositionskategorie E2

beinhaltet Tatigkeiten, bei denen unter Beriick-
sichtigung der beschriebenen Schutzmaf-
nahmen und Art der Tatigkeit eine geringe bis
mittlere Faserstaub-Exposition zu erwarten ist.

Expositionskategorie E3

Fiir alle Tatigkeiten, die nicht in den Tabellen
1a und 1b im Anhang | aufgefiihrt sind oder

fiir Tatigkeiten, bei denen die Einschrankungen
fiir die Expositionskategorie E2 nicht einge-
halten sind, gilt immer die Expositions-
kategorie E3.

Luftgrenzwert am Arbeitsplatz
Ein gesundheitsbasierter Arbeitsplatzgrenzwert

(AGW) liegt fiir eingestufte Faserstdube aus
Mineralwolle-Dammstoffen derzeit nicht vor.
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4.3

4.341

Expositions-
kategorie E1

Mafinahmen bei ,,alten“ Mineralwolle-
Dammstoffen

MaBinahmenkatalog bei Expositionskategorie 1

Bei allen Tatigkeiten der Expositionskategorie 1
sind die aufgefiihrten MaRnahmen erforder-
lich:

o Tatigkeiten mit alter Mineralwolle in das
Gefahrstoffverzeichnis des ausfiihrenden
Betriebes aufnehmen (d.h. einmalig,
unternehmensbezogen und baustellen-
unabhdngig).

» Staubarme Bearbeitung und staubarme

Reinigung; d.h.:

— Material nicht reien, sondern moglichst
sorgfaltig z. B. mit Messer oder Schere
heraustrennen.

— Keine schnell laufenden, motorgetriebenen
Sadgen ohne Absaugung beim Ausbau
verwenden.

— Ausgebautes Material nicht werfen.

— Fiir gute Durchliiftung am Arbeitsplatz
sorgen.

— Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.

— Arbeitsplatz sauber halten und regelmafig
reinigen.

— Anfallende Staube und Staubablagerung
nicht mit Druckluft abblasen oder trocken
kehren, sondern mit Industriestaubsauger
(mindestens Kategorie M) aufnehmen bzw.
feucht reinigen.

Abfélle am Entstehungsort moglichst staub-

dicht verpacken und kenn-zeichnen. Fiir den

Transport geschlossene Behiltnisse (z.B.

Tonnen, reiB-feste Sacke, Big-Bags) verwen-

den.

Locker sitzende, geschlossene Arbeitsklei-

dung und z.B. Schutzhandschuhe aus Leder

oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
tragen.

¢ Nach Beendigung der Arbeit Baustaub auf
der Haut mit Wasser abspiilen.

¢ Bei empfindlicher Haut sollten nach der
Arbeit Hautpflegemittel verwendet werden.

e Erstellung einer Betriebsanweisung.

e Unterweisung der Beschaftigten.

4.3.2

Expositions-
kategorie E2

433

Expositions-
kategorie E3

MaBnahmenkatalog bei Expositionskategorie E2

Alle Manahmen der Expositionskategorie E1,
zusatzlich:
e Faserstaube direkt an der Austritts- oder
Entstehungsstelle erfassen, soweit dies
moglich ist.
Fiir Reinigungsarbeiten miissen Industrie-
staubsauger (mindestens der Staubklasse M)
verwendet werden.
Luftungstechnische Anlagen regelmdssig
warten und instandhalten.
Begrenzung der Anzahl der Beschiftigten
durch organisatorische Schutzmainahmen.
Es wird empfohlen, auf Wunsch der Beschaf-
tigten personliche Schutzausriistung zur Ver-
fligung zu stellen.
— Atemschutz:
— Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter oder
— partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder
— Filtergerdt mit Geblase TM 1P.
— Schutzhandschuhe z.B. aus Leder oder
nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe.
— Schutzbrille insbesondere bei Uberkopf-
arbeiten.
— Atmungsaktiver Schutzanzug Typ 5.
Arbeitsbereiche abgrenzen und kennzeichnen.
Folienabdeckung bei mangelnder Reinigungs-
moglichkeit.
e Staubdichte Verpackung.
 Rauch-/Schnupfverbot am Arbeitsplatz.
e Waschmdoglichkeit vorsehen.
¢ Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

MaBnahmenkatalog bei Expositionskategorie E3

Alle MaBnahmen der Expositionskategorie E1

und E2, zusatzlich:

» Beschaftigungsbeschrankung fiir Jugendliche.

 Personliche Schutzausriistung muss getragen
werden.

o Arbeitsmedizinische Vorsorge (G 26-Atem-
schutzgeréte).

e Reinigung oder Entsorgung der Schutz-
kleidung.

o Getrennte Umkleiderdume fiir Stralen- und
Arbeitskleidung, Waschraum mit Duschen
(Schwarz-Weif3-Anlage).
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5. Abfallentsorgung

Entsorgung Fiir die Festlegung des zuldssigen Entsor-
gungsweges miissen Mineralwolleabfélle den
Abfallarten des Europdischen Abfallkataloges
(EAK) zugeordnet werden. GemaR der natio-
nalen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
haben Abfdlle aus ,,alter“ Mineralwolle die
Abfallschliisselnummer 1770603*
(Der Zusatz * steht fiir gefdhrliche Abfélle).

In den einzelnen Bundeslandern gelten fiir
die Entsorgung landerspezifische Regelungen.
Diese miissen daher bei der ortlichen fiir die
Entsorgung zustandigen Behorde erfragt
werden.

Anhang

. Tatigkeitsliste mit Zuordnung zu

Expositionskategorien

(Tabelle 1a und 1b der TRGS 521)

Betriebsanweisung (Muster)

Umgang mit eingebauten Mineralwolle-
Dammstoffen (Faserstdube krebsverdéchtig)
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Anhang |

Bei Tatigkeiten, die nicht in den Tabellen 1a und 1b aufgefiihrt sind,
sind die Mafinahmen der Expositionskategorie E3 anzuwenden

Tabelle 1a

Tatigkeiten — Bereich Hochbau

11

114
ol

11.3

21

2.2

3.1
3.2
3.3

4.1

411
4.1.2

413

4.2

4.2.1
4.2.2

5.1
5.2
5.3

Arbeiten an AuBenwdnden, an geneigten Ddchern oder an Flachdachern

Entfernen von Bekleidungen, von Vormauerungen, von Dacheindeckungen oder von
Flachdachabdichtungen mit Freilegen des Ddmmstoffes

— ohne Demontage des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage des Dammstoffes (bei Arbeiten an AuBenwanden ohne
Arbeitsplatzeinhausung mit luftundurchlassigen Folien/Planen, z. B. durch
Geriistverkleidungen mit Plastikfolien)

— mit Demontage/Montage von weniger als 20 m? des Dammstoffes, z. B. fiir
Inspektionsarbeiten oder zum Einbau von Fenstern, Tiiren, Dach6ffnungen
(z.B. Lichtkuppeln), Dunstrohren, Antennenmasten o. dergl.

Arbeiten an Warmedammverbundsystemen oder vergleichbaren Systemen mit Freilegen

des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage des Dammstoffes (ohne Arbeitsplatzeinhausung mit
luftundurchldssigen Folien, z. B. durch Geriistverkleidungen mit Plastikfolien)
— mit Demontage/ Montage von weniger als 20 m? des Dammstoffes

Arbeiten an Innenwénden (Trennwinden, Vorsatzschalen)

— ohne Demontage des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage von weniger als 3 m? des Dammstoffes, z. B.
zum Einbau von Schaltern, Tiiren, Steckdosen, Leuchten und dergl.

Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken
Offnen einzelner Deckenabschnitte fiir Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten

— Demontage/Montage von Kassetten mit eingelegten Dammplatten

— Demontage/Montage von aufgelegten oder an der Deckenunterseite befestigten
kaschierten oder in Folie eingeschweiften Ddmmplatten

— mit Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschiitzten Dammplatten
oder -matten

— Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschiitzten Dammplatten
von weniger als 3 m?

Arbeiten im Zwischendeckenbereich, z. B. Verlegen von Kabeln, Leitungen und Rohren

— bei Decken mit aufgelegten geschiitzten Dammstoffen (Kaschierung/Abdeckung)

— bei Decken mit aufgelegten ungeschiitzten Dammstoffen und Arbeiten im
Zwischendeckenbereich

Arbeiten an schwimmend verlegten Estrichen

— ohne Demontage des Dammstoffes

— mit Demontage/Montage des Ddmmstoffes
— mit Demontage/Montage von weniger als 3 m? des Dammstoffes

Expositionskategorie

E1
E2

E1

E2

E1

E1
E2
E1

E1
E1

E2

E1

E1
E2

E1
E2
E1
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Bei Tatigkeiten, die nicht in den Tabellen 1a und 1b aufgefiihrt sind,
sind die Mafinahmen der Expositionskategorie E3 anzuwenden

Tabelle 1b

Tatigkeiten — Bereich Technische Isolierung

Al
1.2

21
2.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.2.5

Demontage/Montage von Ummantelungen oder Formteilen, z. B. von
Blechummantelungen ohne Ausbau des Dammstoffes

— bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E1
— bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E2

Demontage/Montage von ddmmenden Formstiicken, abnehmbaren Ddmmungen

oder Diammungen mit Ummantelungen, z.B.

—von Kappen oder Hauben

—von Deckeln oder Revisionsschdchten

—von Formstiicken aus beschichtetem Glasfasergewebe z.B. an Ventilen, Schiebern,
Kompensatoren und sonstigen Armaturen

— bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E1
— bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E2
Demontage/Montage von Schallelementen (Schallkapseln, Kulissen, Einhausungen) E1

mit Einlagen aus Mineralwolleddmmstoffen und einer Innenabdeckung aus Glasfaservlies,
Lochblech o.3.

Demontage/Montage von Dammstoffen an z. B. Rohrleitungen, Liiftungskanélen, Behiltern

bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen

—in gut beliifteten Rdumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als E2
20 m? des Dammstoffes

— in gut bellifteten Rdumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als E1
1 m? des Dammstoffes

—in engen u. schlecht beliifteten Rdumen und Demontage/Montage von weniger als E2

1m? des Dammstoffes

bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen

—in gut beliifteten Raumen oder im Freien E2

— im Freien und Demontage/Montage von weniger als 20 m? des Dammstoffes E1

—in gut beliifteten Rdumen und Demontage/Montage von weniger als E1
3 m? des Ddmmstoffes

—in engen u. schlecht beliifteten Ridumen und Demontage/Montage von weniger als E2
3 m? des Dammstoffes

—in engen u. schlecht beliifteten Rdumen und Demontage/Montage von weniger als E1

1 m? des Dammstoffes

Expositionskategorie
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Anhang Il
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Betriebsanweisung Nr.: Betrieb:
Gemaf §14 Gefahrstoffverordnung

Baustelle / Tatigkeit: Datum: 03.11.2017

Tatigkeiten mit eingebauten Mineralwolle-Dammstoffen
(Faserstdube krebsverdachtig)

Signalwort: Achtung

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mineralwolle-Ddmmstoffe dieser Produktgruppe konnen diinne Fasern abgeben, die in der Lunge
moglicherweise krebserzeugend wirken. Fasern konnen durch Einatmen in den Kérper gelangen und zu
Gesundheitsschdden fiihren. Durch grofiere Fasern bzw. Faserbruchstiicke kann es zu mechanischer
Einwirkung (Juckreiz) auf die Haut, die oberen Atemwege und die Augen kommen.

I SchutzmaBinahmen und Verhaltensregeln

Arbeiten bei Frischluftzufuhr (Fenster, Tiren 6ffnen), kein Durchzug! Arbeitsplatz sauber halten
und regelmaBig reinigen (z. B. durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen). Staubarme Arbeits-
verfahren/-gerdte verwenden. In Rdumen staubsaugen oder feucht reinigen statt trocken kehren
(Staubsauger: Kategorie mindestens M). Nicht mit Druckluft abblasen! Arbeitsbereiche, in denen
Faserstdube freigesetzt werden kdnnen, von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen und
kennzeichnen: ,,Zutritt flir Unbefugte verboten“! Material nicht werfen.

Bertihrung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Beendigung der Arbeit Staub mit Wasser

abspiilen und Kleidung wechseln. Freiliegende Hautpartien griindlich mit Seife abwaschen,

ggf. Hautpflegemittel verwenden! StraBenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! @
Beschaftigungsbeschrankungen beachten!

Augenschutz: Bei Uberkopfarbeiten und starker Staubentwicklung Schutzbrille mit Seitenschutz.
Handschutz: Schutzhandschuhe aus chromatfreiem Leder oder nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe.

Atemschutz: Bei Tatigkeiten geringen Umfangs (Expositionskategorie 1/2) wird die Verwendung von
Halb-/Viertelmasken mit P2-Filter (weif) bzw. partikelfiltrierende Halbomaske FFP2 empfohlen.

Bei umfangreichen und staubbelastenden Tatigkeiten (z. B: Expositionskategorie E3) ist Atemschutz
zwingend zu benutzen.

Korperschutz: Atmungsaktiven Einweg- oder Mehrwegschutzanzug (Typ 5) tragen.

Verhalten im Gefahrenfall

Stérungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubniederschlagung unverziiglich dem
Vorgesetzten melden. Produkt ist nicht brennbar.

Zustdndiger Arzt:
Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-MaBBnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verstdndigen.

Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spiilen.
Augenarzt aufsuchen!

Ersthelfer:

Sachgerechte Entsorgung

Abfille, Bruchstiicke, Staubsaugerinhalte etc. direkt am Entstehungsort in geeignete Behilter,

z.B. in Plastiksack, sammeln. Staubentwicklung dabei méglichst gering halten. Beim VerschliefRen
die enthaltene Luft nicht herausdriicken. Behdlter oder verpacktes Material mit Angaben {iber Art
des Abfalls und dem Hinweis ,,Inhalt kann krebserzeugende Faserstdube freisetzen!” kennzeichnen.

98



Literatur

GefStoffV

ChemVerbotsV

TRGS 400

TRGS 500

TRGS 521

TRGS 555

Verordnungen und Richtlinien:
(in der jeweils aktuellen Fassung)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
(Gefahrstoffverordnung).

Verordnung liber Verbote und Beschrdankungen
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Gefahrstoffen

Schutzmafinahmen

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungs-
arbeiten mit alter Mineralwolle

Betriebsanweisung und Information der
Beschaftigten

Anschriften

Deutscher Abbruchverband e.V.
Oberldnder Ufer 180 — 182, 50968 Koln
www.deutscher-abbruchverband.de

FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.
FriedrichstraBe 95 (PB 138), 10117 Berlin
www.fmi-mineralwolle.de

Giitegemeinschaft Mineralwolle e. V.
Odenwaldring 68, 64380 Rossdorf bei Darmstadt
www.ral-mineralwolle.de

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.
KurfuirstenstraRe 129, 10785 Berlin
www.bauindustrie.de

IFA - Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Alte Heerstrafle 111, 53757 Sankt Augustin
www.dguv.de/ifa/index.jsp

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
Olof-Palme-Strae 19, 60439 Frankfurt/Main
www.igbau.de

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Konigsworther Platz 6, 30167 Hannover
www.igbce.de

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
Deelbégenkamp 4, 22297 Hamburg
www.vbg.de

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.

Kronenstrafie 55-58, 10117 Berlin
www.zdb.de
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Hier erhalten Sie
weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin

Pravention

Priventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20100 (gebiihrenfrei)

www.bgbau.de
praevention@bgbau.de

Fachliche Ansprechpartner fiir Ihren Betrieb vor Ort
finden Sie im Internet unter
www.bgbau.de — Ansprechpartner/Adressen — Pravention

Um die Kontaktdaten des Ansprechpartners der Pravention der
BG BAU zu finden, kdnnen Sie ihn direkt tiber die Postleitzahl bzw.
den Ortsnamen |hrer Baustelle suchen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung (Korrektur)

13.06.2025

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Allgemeine Vorbemerkungen
Allgemeine Vorbemerkungen

Baustellenbesichtigung B
Es wird dringend empfohlen, dass sich der Bieter vor Angebotsabgabe mit der Ortlichkeit genauestens vertraut macht und die im
beiliegenden Lageplan ersichtlichen Flachen auf ihre Eignung und Grof3e Uberprift.

Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit der Objektiiberwachung des AG eine genaue Leistungsaufnahme vorzunehmen und den
Arbeitsablauf festzulegen. Der AN ist verpflichtet, bei der Ausfiihrung die Koordinierung mit den anderen Gewerken zu gewahrleisten.

Hinweise zur Kalkulation

In alle Positionen, auch wenn dies nicht mehr ausdricklich im

Positionstext erwahnt wird, sind samtliche zur Erfiillung der Leistung notwendigen Mal3nahmen wie Herstellung, Lieferung und Montage,
Gerate-, Personeneinsatze und Schutzmaflinahmen (insbesondere in Raumen mit technischen Einrichtungen, wie z. B. Schaltschranke,
UV etc., sind vor

Staubeinwirkung jeglicher Art zu schiitzen) sowie Materialien mit

einzukalkulieren, einschlieBlich aller erforderlichen

Befestigungsmittel, Bohrungen, Anschliisse an den Baukorper,

Montageabstitzungen etc. und alle Transportkosten einzukalkulieren.

Bei Positionen, die eine Demontage von bestehenden Bauteilen enthalten, ist einzukalkulieren, dass das ausgebaute Material durch den
AN abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen ist. Transportkosten, Entsorgungskosten bzw. ggf. Verkaufserldse sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Firmenbauleitung / Fachbauleitung

Die Ausflihrung der Arbeiten des AN muss von einem fachlich

qualifizierten BL des AN geleitet werden, der dem AG vor

Ausfiihrungsbeginn (mit Name, Vorname und Telefonnummer) zu benennen ist.

Ein Bauleiterwechsel ist der BL des AG unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

Leistungsverzeichnis - 1/30
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Der Bauleiter des AN Ubernimmt gleichzeitig die Aufgaben als
verantwortliche Fachbauleitung gemaf Landesbauordnung. Die Fachbauleitererklarung ist vor Ausfihrungsbeginn dem AG vorzulegen.

Besondere Anforderungen an Schutz- und Sicherheitsmal3hahmen
Die Ausfihrung erfolgt im Gefahrenbereich der Gleise, bei denen Gefahren aus dem Bahnbetrieb vorliegen:

-Arbeiten auf dem Bahnsteig

Mit Unterbrechung der Arbeiten und bei Verlassen der Arbeitsstelle hat eine sofortige Sicherung von Gefahrenstellen zu erfolgen.
Der AN hat daflir zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber,

Entwésserungs- und sonstige Abdeckungen frei zuganglich gehalten werden.

Die von den zustandigen Medientragern zum Schutz ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen Bestimmungen sind zu
beachten.

Die vom AN erstellten Schutz- und SicherheitsmalRnahmen sind so lange bestehen zu lassen, bis jede Gefahrdung von Personen oder
Sachen ausgeschlossen ist.

Baustellenbesprechungen

Es findet eine wochentliche Baustellenbesprechung mit den am Bau beteiligten Firmen statt. Der AN hat dazu einen geeigneten und
bevollméachtigten, deutschsprachigen Vertreter zu entsenden. Die Teilnahme an diesen Besprechungen ist ab Beginn der Tatigkeit auf der
Baustelle Pflicht des AN. Fur die Dauer der Baubesprechung ist jeweils ca. eine Stunde einzukalkulieren.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstatig zu fihren um dem Auftraggeber oder dem fir
die Bauuberwachung beauftragten Architekt / Ingenieur spatestens wochentlich zu tbergeben.

(Nr. 1.3 - KEV 116.1 (B) BVB)

Die Regelung in Nummer 1.3 KEV 116.1 (B) BVB geht davon aus, dass die Auftragnehmer Bautagesberichte ohne gesonderte Vergitung
zu erbringen haben (Nebenleistungen i.S. Der VOB/C)

Hinweis zur Ausfihrung
Die Reinigungsarbeiten sind so auszufiihren, dass es zu keiner Einschrankung des Bahnbetriebes und keiner Geféahrdung der Fahrgaste
kommt. Wahrend der Betriebszeiten der U-Bahn kdnnen keine Arbeiten im Gefahrdungsbereich ausgefihrt werden.

Allgemeine Technischen Vorbemerkungen

Allgemeine Technische Vorbemerkungen
Die folgenden technischen Vorbemerkungen gelten fiir alle im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Leistungen und sind ergéanzend zu den
Ausfuhrungsbeschreibungen der MaRnahmen zu beachten und einzuhalten.

Arbeitsgeriste
Die vorgesehene Art der Arbeits- und Schutzgeriste ist durch
den AN vor Ausfuhrung anzugeben.

Baustelleneinrichtung bei Stundenlohnarbeit
Die Baustelleneinrichtung hat auch fiir eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten kostenlos zur Verfiigung zu stehen.

Beendung der Arbeiten

Leistungsverzeichnis - 2/30
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Nach Beendigung der Bauarbeiten ist die Baustelle vollstéandig zu reinigen und samtliche Einbauten der Baustelleneinrichtung, z. B.
Fundamente fur Container usw., auch unter Gelandeoberkante, zu beseitigen.

Besondere Beachtungen

Die Lage von vorhandenen Versorgungs- und sonstiger Leitungen ist vor Beginn der Arbeiten mit den hierfir zustandigen Stellen
festzustellen und die entsprechend erforderlichen Schutzmaf3nahmen zu treffen.

Es kann jeweils nur tber die A-Ebene angeliefert und entsorgt werden. Die Personenaufziige innerhalb der Station diirfen nicht zum
Transport von Baumaterial benutzt werden. Dementsprechend sind grof3tenteils lange Transportwege gegeben, die Uber die
Treppenanlagen der Stationsebenen zurtickzulegen sind.

Die Transportwege innerhalb der Station zur Entsorgung oder Anlieferung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden dem AN
nicht gesondert vergutet.

Bautagesberichte
Der AN hat Bautagesberichte zu erstellen. In dieses sind fir jeden Arbeitstag zumindest folgende Informationen einzutragen:

- Verantwortlicher fir die Bauaufsicht des AN und sonstige Mitarbeiter in der Bauleitung des AN
- Arbeitszeit

- Auf der Baustelle tatige Mitarbeiter des AN:

Polier / Facharbeiter / Helfer (Anzahl und Qualifikation)

- Auf der Baustelle tatige Mitarbeiter von Nachunternehmern
(Anzahl und Qualifikation) sowie die genaue Bezeichnung des
Nachunternehmers

- Geréateeinsatz

- Art und Umfang der ausgefiihrten Leistungen

- Art und Umfang der Anlieferung von Materialien

- Baustellenbesucher

- Besondere Vorkommnisse

Die Form der Berichte muss den Vorstellungen des AG entsprechen und eine schnelle Ubersicht tiber die vor beschriebenen
Informationen ermagglichen.

Die Berichte konnen vorab per E-Mail zugestellt werden. Ein vom verantwortlichen Bauleiter des AN unterschriebenes Exemplar ist
jedoch unverzichtbar und dann nachzureichen.

Das Fuhren der Berichte ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergutet.

Werden die Berichte nicht in der vertraglich geforderten Form ordentlich gefiihrt, so behdlt sich der AG das Recht vor, einen Einbehalt in
der Abschlagsrechnung vorzunehmen.

Nebenleistungen
In die Einheitspreise sind folgende Leistungen als Nebenleistungen einzukalkulieren:

- Auf- und Abfahrten fir Baustellenfahrzeuge

- Eigene Baustelleneinrichtung

- Ausfihrung in zeitlich versetzten Abschnitten

- Handtransport von Geraten, Arbeitsutensilien und Abbruchmaterial

Leistungsverzeichnis - 3/30
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Baureinigung EUR ...,
1 Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung

Die nach beschriebenen Leistungen umfassen die
Reinigungsarbeiten innerhalb der Technikraume, éffentlichen
Bereiche und Kriechkeller der Station Schweizer Platz.

Diese sind im Wesentlichen:
- Grobreinigung

- Zwischenreinigung

- Bauendreinigung

Allgemein

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien fur Vergabe und
Abrechnung im Gebaudereiniger-Handwerk, sowie die Richtlinien
fur Vergabe und Abrechnung von Baureinigungsarbeiten
zugrunde.

Die Ausfiihrungsorte sind den Ubersichtsplanen zu entnehmen.
Ausfuhrung der Leistungen in allen Ebenen B-Ebene bis
C1-Ebene.

Die Leistungen verstehen sich als Komplettleistung, d.h. einschl.
Anfahrt, Lieferung von Reinigungsmitteln etc., einschl.
zeitversetzte Ausfiihrung von Teilleistungen bzw. Leistungen an
Ausfuhrungsorten mit héherer Prioritét, nach Angabe AG, einschl.
gesonderter Anfahrt und aller erforderlichen Materialien, einschl.
fachgerechter Entsorgung samtlicher Abfélle, die von den
Arbeiten des AN herfuhren.

Ausfuhrung

1. Stoffe, Reinigungsmittel, Gerate
Erganzend zu den Richtlinien fur Vergabe und Abrechnung im
Gebaudereiniger-Handwerk bzw. von Baureinigungsarbeiten gilt:

Es diirfen keine silikonhaltigen Reinigungs- und Pflegemittel
verwendet werden.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel sowie Gerate und
Maschinen dirfen die zu bearbeitenden Flachen und
Gegenstéande nicht beschadigen und keine unzumutbare
Geruchsbelastigung hervorrufen.

Es dirfen nur umweltschonende und als solche deutlich
gekennzeichnete und freigegebene Materialien verwendet
werden.

Dem Wischwasser beigeflgte Zusatzmittel diirfen die Oberflachen
einschl. Fugen, dauerelastische Versiegelungen etc. nicht
angreifen und insbesondere auf Bodenflachen keine Glatte bilden.

Leistungsverzeichnis - 4/30
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2. Ausfuhrung

Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flachen und
Bauteile vom AN auf Beschadigung oder auf herkémmliche Art
nicht zu beseitigende Verunreinigungen zu untersuchen.
Beanstandungen sind dem AG unverziglich mitzuteilen.

Die Prufung der 6rtlichen Verhéaltnisse hat so rechtzeitig zu
erfolgen, dass etwaige Mangel bis zum vorgesehenen
Arbeitsbeginn beseitigt werden kdnnen.

Das ggf. erforderliche Beseitigen von verbleibenden
Verunreinigungen von Arbeiten anderer Gewerke sind Bestandteil
der Leistungsbeschreibung.

Das Beseitigen von Riickstédnden, die von anderen Gewerken in
uniblicher Weise hinterlassen worden sind, wird nicht gesondert
vergutet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel

Grundsatzlich obliegt es dem AN, die sach- und fachgerechten
Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel zu wéhlen und
Reinigungs- und Pflegemittel auf die zu reinigenden Flachen und
Gegenstande abzustimmen. Insbesondere sind dabei auch
Fugen, Dichtungen, Einbauteile u. dgl. zu beachten.

Werden bestimmte Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel
vorgeschrieben, so hat der AN unverziglich Bedenken
anzumelden, wenn damit der angestrebte Erfolg nicht erreicht
werden kann.

Der Einsatz der in der TRGS 905 aufgeflhrten stark
gesundheitsschadlichen Stoffe ist absolut verboten.
Wasserverunreinigende Substanzen durfen weder innerhalb noch
auRRerhalb des Gebéaudes Uber Einlaufe entsorgt werden.

Grundsatzlich verpflichtet sich der AN, nur zugelassene
Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rickstande
hinterlassen oder zu Schaden auf den Materialoberflachen fihren.
Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Reinigung durch
Absaugen (Wénde, Decken, Elektroleitungen) bzw. Absaugen und
anschlieRend feucht wischen (Bdden, einschl. Sockelleisten,
Haustechnikleitungen, Einbauten, Mobiliar).

Kaugummis, Aufkleber, starke Verschmutzungen und Flecken
sind durch Sonderbehandlung zu entfernen.

Das Reinigen von Treppenlaufen beinhaltet das Reinigen der
Tritt- und Setzstufen (Das Wischwasser darf die Wandflachen
nicht verunreinigen und nicht in die Fugen und Spalten
eindringen!).

Durch Reinigungsarbeiten voribergehend glatte FuRbodenflachen
sind abzusperren. Falls Verkehrswege davon betroffen sind, ist

Leistungsverzeichnis - 5/30
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abschnittsweise zu arbeiten.

Haustechnikleitungen umfassen z. B. Sprinkler-, Sanitar-,
Heizungs-/ Kalteleitungen, Liftungskandle, Promatkanéle etc. In
allen vorhandenen Abmessungen und Querschnitten, einschl.
aller Ventile, Handrader, Anzeigesysteme etc. Beschadigungen
der Isolierungen durch Reinigungsarbeiten sind auf Kosten des
AN zu reparieren.

Es ist davon auszugehen, dass technische Gerate im
Reinigungszeitraum im Betrieb laufen.

4. Nebenleistungen

Ergénzend zu den Richtlinien fur Vergabe und Abrechnung im
Gebaudereiniger-Handwerk bzw. von Baureinigungsarbeiten
gelten auch die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen als
Nebenleistungen:

- Durfen Raume wahrend der Reinigungsarbeiten oder nach
deren Durchfiihrung zeitweise nicht durch Dritte betreten werden,
so gelten die AbsperrmalRnahmen bzw. Liftungsarbeiten als
Nebenleistung.

- Das Abschliel3en der Tiren nach Beendigung der Reinigung der
R&aume und das Abgeben der Schlissel bei der angegebenen
Stelle.

In den Einheitspreisen ist das Reinigen von allen
Ausrustungsgegenstanden wie z.B. Hinweisschilder, Werbetafeln,
Feuerldscher, Leuchten, Uhren, Sanitdrausstattungen, sowie allen
Einbauten enthalten.

2 Reinigen im 6ffentlichen Bereich

Zu den offentlich zuganglichen Bereichen z&hlen unter anderem
die Verteilerebene in der B-Ebene sowie der Bahnsteigbereich in
der C-Ebene.

- Lichte Raumhohe von ca. 3,00m bis 5,50m

Beim Bodenbelag im &ffentlichen Bereich handelt es sich um
polierte Betonwerksteinplatten.

Die Zwischenreinigung wahrend der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen und
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anschlieRendes Nasswischen des Bodenbelags.

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt Giber
den AN und wird nicht gesondert vergutet. Die anfallenden Kosten
fur die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind flur die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Bodenflachen innerhalb der Technik- und
Elektroraume wéahrend der Umbaumalinahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer
aller Art (z. B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung
zu entfernen.

Folgende Leistungen sind flur die Bauendreinigung zu erbringen:
- Fachgerechtes Reinigen der Bodenflache aus
Betonwerksteinplatten. Die Bodenflachen sind abzusaugen und
anschlieRend feucht aufzuwischen. Kaugummis, starke
Verschmutzungen und Flecken sind durch Sonderbehandlung zu
entfernen

- Fachgerechtes Reinigen samtlicher Bodeneinbauteile wie z. B.
Dehnfugenprofile.

- Fachgerechtes Reinigen der Sockelflachen (Sockelleisten aus
Betonwerkstein)

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) der in den
Wandflachen befindlichen Turen und Tlrzargen (beidseitig)
einschl. aller Beschlage.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) der Wandflachen
aus Metallpaneelen.

- Fachgerechtes Reinigen (Abfegen) sédmtlicher Einbauten wie z.
B. Schalter, Beschilderungen, Schlisselschalter,
Feuerldschkasten etc.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer
aller Art (z. B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung
zu entfernen.
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3 Reinigen der Technik- und Elektrordume

Die Technik- und Elektroraume befinden sich im nicht 6ffentlichen
Bereich der B-, B1-, B2-, C- und C1-Ebene der Station Schweizer
Platz.

Zu diesen Bereichen zahlen auch Nebenrdume, wie
Aufzugsmaschinenrdume, Putzmittelraume, Sanitarflachen,
Pausenraume und Lagerraume.

- Lichte Raumhdhe von ca. 2,00 - 3,50 m

Flachen beziehen sich jeweils auf den gesamten Technikraum,
selbst wenn in diesem Raum lediglich ein Turaustausch
stattfindet. Abstimmung VGF PL.

Zu den Elektroraumen z&hlen unter anderem auch Starkstrom,
BMA, Netzwerkrdume. Fir die Reinigung dieser Raume sind
besondere VorsichtsmaRnahmen geboten. Elektro-Einbauten
sowie Haustechnikleitungen durfen beim Reinigen keinesfalls
beschadigt werden.

Bei dem Bodenbelag der Technik- und Elektroraume handelt es
sich hauptsachlich um PVC-Boden. Teilweise sind Technikrdume
auch mit Fliesenbelag ausgestattet.

Die Zwischenreinigung wahrend der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen
(wande, Decken, Elektro- und Haustechnikleitungen) bzw.
Absaugen und anschliel3end leicht feucht Aufwischen (Boden und
Einbauten).

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt iber
den AN und wird nicht gesondert vergutet. Die anfallenden Kosten
fur die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind fur die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Bodenflachen innerhalb der Technik- und
Elektrordume wéhrend der Umbaumaflinahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.
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Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

Folgende Leistungen sind flr die Bauendreinigung zu erbringen:
Die Bodenflachen sind abzusaugen und feucht aufzuwischen,
Wande, Decken und Haustechnikleitungen manuell abzufegen,
technische Einbauten sind manuell abzufegen und nach Bedarf
feucht abzuwischen.

- Fachgerechtes Reinigen der Bodenflache, der Sockel sowie der
vorhandenen Einbauten. Die Bodenflachen sind feucht
aufzuwischen, Kaugummireste, starke Verschmutzungen und
Flecken sind durch Sonderbehandlung zu entfernen.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) der in den
Wandflachen befindlichen Turen und Tlrzargen (beidseitig)
einschl. aller Beschlage.

- Fachgerechtes Reinigen (Abfegen) der Decke inkl. der an diesen
Flachen befindlichen Einbauten wie Leuchten, Liftungsauslasse,
Lautsprecher etc.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) aller in den
Technikzentralen befindlichen Stahltreppen und Podeste mit
Gitterrost- bzw. Riffelblechbelag, Arbeitsbiihnen sowie Anbauten
wie Leitern.

- Fachgerechtes Reinigen (Abfegen / feucht Abwischen) aller in
diesem Bereich befindlichen Schaltschranke, Haustechnikgeréate,
Pumpen, Hebeanlagen und sonstiger Einbauten.

- Fachgerechtes Reinigen (Absaugen) aller in diesem Bereich
befindlichen Kabelpritschen inkl. der darauf liegenden Elektro-,
Brandmelde-, Lautsprecher- und aller sonstigen Leistungen.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer

aller Art (z. B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung
zu entfernen.

4 Reinigen der Kriechkeller
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Vor Beginn der BaumafRnahmen soll eine Grobreinigung der
Kriechkeller vorgenommen werden als vorbereitende Malinahme
fur die Folgegewerke.

Die Kriechkeller befinden sich in der B1- -und C1-Ebene und
liegen jeweils unterhalb der 6ffentlich begehbaren Stationsebene
in einem Zwischengeschoss.

- Lichte Raumhdhe von ca. 0,90 m bis 1,50 m

In den Kriechkellern lagert sich aufgrund des Bahnbetriebes
dunkler Bremsstaub ab, welches mittels geeigneten
Industriestaubsaugern und staubarmen Arbeitsverfahren zur
Vermeidung von unndétigem Aufwirbeln, zu beseitigen ist.
Entstehende Erschwernisse fur die Ausfiihrung der Leistung, auch
aufgrund der geringen Raumhohe, wird nicht gesondert vergutet
und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Beim Bodenbelag handelt es sich um Rohboden, Beton/Estrich.

Die Reinigung erfolgt durch Absaugen und Kehren (Bdden,
Wande, Decken, Elektro- und Haustechnikleitungen).

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

Fachgerechtes Reinigen der Bodenflache, der Sockel sowie der
vorhandenen luftungstechnischen Einbauten (Liftungskanéle).
Kabeltrassen sind nach Abstimmung mit der ortlichen BL
abzusaugen. Bei dem Untergrund handelt es sich um Rohboden,
Beton/Estrich.

Die Bodenflachen sind abzusaugen, Wéande, Decken und
Haustechnikleitungen sind manuell abzufegen. Die
zusammengekehrte Verschmutzung ist aufzunehmen und
fachgerecht zu entsorgen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt tiber
den AN und wird nicht gesondert vergutet. Die anfallenden Kosten
fur die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer

aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

5 Reinigen von Fluren, Schleusen
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Die zu reinigenden Flure, Schleusen liegen im 6ffentlich nicht
zuganglichen Bereich der B-, B1-, B2-, C- und C1-Ebene der
Station Schweizer Platz.

- Lichte Raumhdhe von ca. 2,00 bis zu 3,50 m

Bei dem Bodenbelag der Flure und Schleusen handelt es sich
hauptsachlich um polierte Betonwerksteinplatten sowie
Rohboden, Beton/ Estrich im Bereich der Treppen, sowie in den
Schleusen.

Die Zwischenreinigung wahrend der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen
(Wéande, Decken, Elektro- und Haustechnikleitungen) bzw.
Absaugen und anschlieRendes Nasswischen (Boden).

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt tiber
den AN und wird nicht gesondert vergutet. Die anfallenden Kosten
fur die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind fur die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Bodenflachen innerhalb der Flure,
Schleusen wahrend der UmbaumafRnahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

Folgende Leistungen sind fur die Bauendreinigung zu erbringen:
Die Bodenflachen sind abzusaugen und feucht aufzuwischen,
Wande, Decken und Haustechnikleitungen manuell abzufegen,
technische Einbauten sind manuell abzufegen und nach Bedarf
feucht abzuwischen.

- Fachgerechtes Reinigen der Bodenflache, der Sockel sowie der
vorhandenen Einbauten. Die Bodenflachen sind feucht
aufzuwischen, Kaugummis, starke Verschmutzungen und Flecke
sind durch Sonderbehandlung zu entfernen.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht abwischen) der in den
Wandflachen befindlichen Turen und Tlrzargen (beidseitig)
einschl. Aller Beschlage.
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- Fachgerechtes Reinigen (abfegen) der Decke inkl. Der an
diesen Flachen befindlichen Einbauten wie Leuchten,
Liftungsauslasse, Lautsprecher etc.

- Fachgerechtes Reinigen (absaugen) aller in diesem Bereich
befindlichen Kabelpritschen inkl. Der darauf liegenden Elektro-,
Brandmelde-, Lautsprecher- und aller sonstigen Leistungen.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

6 Reinigen der Treppenanlagen / Nebentreppen

Die zu reinigenden Treppenanlagen A-C liegen im offentlichen
Bereich der Station Schweizer Platz und verlauft von der A- bis in
die C-Ebene.

Die restlichen Nebentreppen liegen im Bereich der Technikrdume
und sind nicht 6ffentlich zugénglich.

Es handelt sich dabei um folgende Treppenanlagen:

- SP-AUB-74 Treppe Ausgang AB 3 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe Ful3gangertunnel, B-Ebene, Block FT6
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 1 Nord, B-Ebene

- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 2 Sud, B-Ebene

- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene
- SP-AUB-12 Notausstieg von B1, B-Ebene

- SP-AB1-02 Nebentreppe |, B1-Ebene, Block 12

- SP-AB1-14 Nebentreppe I, B1-Ebene, Block 12

- SP-AB1-22 Notausstieg von B2, B1-Ebene

- SP-AB2-02 Nebentreppe |, B2-Ebene, Block 12

- SP-AB2-14 Nebentreppe Il, B2-Ebene, Block 12

Bei dem Belag der Treppenanlage A-C handelt es sich
hauptséchlich um polierte Betonwerksteinplatten analog des
Bodenbelags im 6ffentlichen Bereich.

Bei dem Belag der Nebentreppen innerhalb des technischen
Bereichs der Station handelt es sich um einen Fliesenbelag.

Die Zwischenreinigung wahrend der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.
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Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen
(Wande, Decken) bzw. Absaugen und anschliel3endes
Nasswischen (Boden).

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt Giber
den AN und wird nicht gesondert vergutet. Die anfallenden Kosten
fur die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind fur die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Treppenrdume inkl. Zwischenpodeste sowie
Vorbereiche wahrend der Umbaumalinahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

Folgende Leistungen sind flr die Bauendreinigung zu erbringen:
Die Bodenflachen und Treppenflachen sind abzusaugen und
feucht aufzuwischen, Wéande, Decken und Haustechnikleitungen
manuell abzufegen.

- Fachgerechtes Reinigen der Bodenflache inkl. Sockel, der
Treppen zzgl. Zwischenpodeste und Handlaufe. Die Boden- und
Treppenflachen sind feucht aufzuwischen, Kaugummis, starke
Verschmutzungen und Flecke sind durch Sonderbehandlung zu
entfernen. Die Handlaufe sind abzufegen und feucht
abzuwischen.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht abwischen) der in den
Wandflachen befindlichen Turen und Tlrzargen (beidseitig)
einschl. Aller Beschlage.

- Fachgerechtes Reinigen (abfegen) der Decke inkl. Der an
diesen Flachen befindlichen Einbauten wie Leuchten,
Liftungsauslasse, Lautsprecher etc.

- Fachgerechtes Reinigen (absaugen) aller in diesem Bereich
befindlichen Kabelpritschen inkl. Der darauf liegenden Elektro-,
Brandmelde-, Lautsprecher- und aller sonstigen Leistungen.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Holzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.
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11
1.1.10

Grobreinigung

Bdden reinigen wahrend Bauzeit

innen USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch

Boden, reinigen wahrend der Bauzeit, von grober
Verschmutzung durch Bauschutt, Staubaufwirbelungen
vermeiden, Ausfiihrung gemaf Zeichnung und
Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr'

SP---- B1 00-08 5 _GPL_010 gr_b0100

SP---- C1_1a-08_5 GPL_015 gr_a0100

SP---- C1_08-12_5 GPL_016 gr_a0100
Einzelbeschreibungs-Nr '

In den Kriechkellern lagert sich aufgrund des Bahnbetriebes
dunkler Bremsstaub ab.

Absaugen der Bodenflachen innerhalb der Kriechkellerraume
mittels geeigneten Industriestaubsaugern und staubarmen
Arbeitsverfahren zur Vermeidung von unnétigem Aufwirbeln, inkl.

Aufnehmen und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Lichte Raumhohe ca. 0,90 - 1,50 m.

Fur die Reinigungsarbeiten in der C1-Ebene ist eine
Voranmeldung bei der Bauleitung des AG zwingend erforderlich.
Die Arbeiten sind in standiger Anwesenheit eines durch die
Bauleitung des AG ernannten Vertreters zur Sicherstellung der
Zuganglichkeiten auszufuhren.

Ausflihrungshinweis:

- Ausfliihrung vor Beginn der BaumafRnahmen im Kriechkeller

- Die zu reinigende Flache besteht aus drei baulich voneinander
getrennten Einzelraumen

- Gesamte Bodenflache aller drei Einzelrdume im Kriechkeller ca.
1.130,00 m2

- Bodenflache als Rohboden

- Untergrund Beton/Estrich

- Zuganglichkeit tiber Bodenluken 80 x 80 cm in der C-Ebene

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 psch

Leistungsverzeichnis - 14/30
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Ausflhrungsort: Kriechkeller B1- und C1-Ebene'

1.2 Zwischenreinigung EUR oo
1.2.10 :Br»‘cr)]cé?]n reinigen wahrend Bauzeit USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 2.110,00 m2
proidome e
STLB-Bau 2023-10 033 1939

Bdden, mit Belag aus Betonwerkstein, reinigen wahrend der

Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt, Ausfiihrung

geman Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr'

SP----_UB_00-08_5 GPL_008 gr_-0100

SP----_UB_08-12_5 GPL_009 gr_a0100

SP----_UC_1a-08_5_GPL_013 gr_b0100

SP----_UC_08-12_5_GPL_014 gr_a0100

Einzelbeschreibungs-Nr '

Kehren der Bodenflachen im 6ffentlichen Bereich der B-Ebene,

sowie Bahnsteigbereich der C-Ebene, inkl. Aufnehmen und

Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfuhrungshinweis:

- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht

gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort: 6ffentlicher Bereich B- und C-Ebene’
1.2.20 Bobden reinigen innen in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
Alternativposition 19%  2.110,00 m2

Ausfuhrung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Béden im
offentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

pro 1,00 m2

Leistungsverzeichnis - 15/30
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1.2.30

reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit

19% 43,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfiihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr"
Zwischenreinigung von Technikraumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfuhrungshinweis:
- Reinigungsflache 5-10 m2
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene’

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.2.40

reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit

19% 12,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Technikraumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausflihrungshinweis:
- Reinigungsflache 10-30 m2
- Ausfuihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausflihrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 16/30
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1.2.50

reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 4,00 St
STLB-Bau 2023-10 033 1939 pro 1,00 St
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfiihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr"
Zwischenreinigung von Technikraumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfuhrungshinweis:
- Reinigungsflache 60-250 m2
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene’

Gesamtpreis [EUR]

1.2.60

reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 4,00 St
STLB-Bau 2023-10 033 1939 pro 1,00 St
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung inkl. Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Ausflihrungshinweis:
- Reinigungsflache 30-60 m2
- Ausfuihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausflihrungsort: Kriechkeller B1-, C1-Ebene'

Leistungsverzeichnis - 17/30
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1.2.70  reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 4,00 St
STLB-Bau 2023-10 033 1939 pro1,00St e
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfiihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr'
Zwischenreinigung inkl. Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.
Ausfuhrungshinweis:
- Reinigungsflache 60-250 m2
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung
Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfuhrungsort: Kriechkeller B1-, C1-Ebene'
1.2.80 reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 11,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Fluren und Schleusen inkl. Aufnehmen
und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausflihrungshinweis:
- Reinigungsflache 5-10 m2
- Ausfuihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfliihrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 18/30

Gesamtpreis [EUR]

119



1.2.90 reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 13,00 St
STLB-Bau 2023-10 033 1939 pro1008t e
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfiihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr"
Zwischenreinigung von Fluren und Schleusen inkl. Aufnehmen
und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.
Ausfuhrungshinweis:
- Reinigungsflache 10-30 m2
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung
Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfuhrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'
1.2.100 reinigen wahrend Bauzeit innen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 2,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen wahrend der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausfihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Fluren und Schleusen inkl. Aufnehmen
und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausflihrungshinweis:
- Reinigungsflache 60-250 m2
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfliihrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

pro 1,00 St
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1.2.110 Treppen reinigen wahrend

Einzelpreis [EUR]
Bauzeit innen

USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]

19% 250,00 m2

pro1,00m2 e
STLB-Bau 2023-10 033 1939
Treppen, mit Belag aus Betonwerkstein, reinigen wahrend der
Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt, Ausfiihrung
geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kehren der Treppenanlage A-C als Zwischenreinigung inkl.
Aufnehmen und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung,
inkl. der Zwischenpodeste.
Ausfuhrungshinweis:
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite ca. 2,40 m
- Treppenlénge ca. 25,00 m
- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm
Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfuhrungsort: Treppenanlagen offentlicher Bereiche
A-, B-, C-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe Ausgang AB 3 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe FulRgéngertunnel, B-Ebene, Block FT6
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 1 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 2 Sid, B-Ebene
- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene’
1.2.120 Treppen reinigen innen in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
Alternativposition 19% 250,00 mz. Nicht im Angebotsgesamtpreis
pro 1,00 m2 eingerechnet

Ausfiihrung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Treppen im
offentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

Leistungsverzeichnis - 20/30
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1.2.130 Egauf.')z%?tn":ﬁg:gen wahrend USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 3,00 St
prol00st e
Treppen, mit Belag aus Betonwerkstein, reinigen wahrend der
Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt,
Staubaufwirbelungen vermeiden, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung der Treppenanlagen Uber alle Geschosse im
Bereich von Technikraumen inkl. Aufnehmen und Beseitigen von
lose aufliegender Verschmutzung, zzgl. Der Zwischenpodeste und
Vorbereiche.
Ausfuhrungshinweis:
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite und -lange variierend, geman
Ausflhrungsbeschreibung
- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm
Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfiihrungsort:
Treppenanlagen nicht 6ffentlicher Bereiche
- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene
- SP-AUB-12 Notausstieg von B1, B-Ebene
- SP-AB1-02 Nebentreppe |, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-14 Nebentreppe Il, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-22 Notausstieg von B2, B1-Ebene
- SP-AB2-02 Nebentreppe |, B2-Ebene, Block 12
- SP-AB2-14 Nebentreppe Il, B2-Ebene, Block 12'.
1.3 Bauendreinigung EUR ..o

Leistungsverzeichnis - 21/30
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1.3.10 Reinigen Bodden innen Belag Einzelpreis [EUR] ;
Betonwerksteinpl. geschliffen USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
poliert Nasswischen

19% 211000 m2
pro1,00m2 e
STLB-Bau 2023-10 033 1943
Reinigen von Bdden im Innenbereich, Belag aus
Betonwerksteinplatten, Oberflache geschliffen und poliert, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Nasswischen, Ausfuhrung geman
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr'
SP----_UB_00-08_5 GPL_008 gr_-0100
SP----_UB_08-12_5 GPL_009 gr_a0100
SP----_UC_1a-08_5_GPL_013 gr_b0100
SP----_UC_08-12_5_GPL_014 gr_a0100
Einzelbeschreibungs-Nr '
Nasswischen der Bodenflachen im 6ffentlichen Bereich B-Ebene
sowie Bahnsteigbereich C-Ebene, inkl. Kehren der Bodenflachen
sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose aufliegender
Verschmutzung vor dem Nasswischen.
Ausflhrungshinweis:
- Ausfihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung
Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfihrungsort: offentlicher Bereich B- und C-Ebene'
1.3.20 Reinigen Béden innen in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
Alternativposition 19% 2.110,00 m2

Ausflhrung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Béden im
offentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

pro 1,00 m2
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1.3.30

Bauschlussreinigung innen . .
Flache 10 m2 gung USt. [%] Menge Einheit

19% 21,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfiihrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsflache '10' m2, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfihrungshinweis:
- Reinigungsflache 5-10 m2
- Ausfihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfihrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene’

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.3.40

Bauschlussreinigung innen . .
Fliche 30 m2 gung USt. [%] Menge Einheit

19% 22,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfuhrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsflache '30' m2, Ausfuhrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfihrungshinweis:
- Reinigungsflache 10-30 m2
- Ausfiihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 23/30

Gesamtpreis [EUR]
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Ausfihrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene’

1.3.50

Bauschlussreinigung innen . .
Flache 60 m2 gung USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfuhrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsflache '60' m2, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfuhrungshinweis:
- Reinigungsflache 30-60 m2
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene’

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.3.60

Bauschlussreinigung innen . .
Fliche 250 ng 9 USt. [%] Menge Einheit

19% 13,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfuhrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsflache '250' m2, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausflihrungshinweis:

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 24/30

Gesamtpreis [EUR]
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- Reinigungsflache 60-250 m2
- Ausfihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausflhrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene’

1.3.70

Bauschlussreinigung innen . .
Flache 10 m2 gung USt. [%] Menge Einheit

19% 11,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfuhrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsflache '10' m2, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung von Fluren und Schleusen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfuhrungshinweis:
- Reinigungsflache 5-10 m2
- Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.3.80

Bauschlussreinigung innen . .
Fliche 30 m2 gung USt. [%] Menge Einheit

19% 13,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfuhrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsflache '30' m2, Ausfuhrung geman

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 25/30

Gesamtpreis [EUR]
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Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr '

Bauendreinigung von Fluren und Schleusen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausflhrungshinweis:
- Reinigungsflache 10-30 m2
- Ausfihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfihrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene’

1.3.90

Bauschlussreinigung innen . .
Flache 250 ng 9 USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfuhrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsflache '250' m2, Ausfiihrung gemar
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung von Fluren und Schleusen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausfuhrungshinweis:
- Reinigungsflache 60-250 m2
- Ausfuihrung nach Aufforderung durch die Bauleitungg

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergtitet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 26/30
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1.3.100 Bauschlussreinigung innen

Treppen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 250,00 m2

pro1,00m2 e
STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfihrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen, Treppen,
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kehren und feucht wischen der Treppenanlagen tber alle
Geschosse im offentlichen Bereichen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung, zzgl.
Zwischenpodeste und Vorbereiche.

Ausflhrungshinweis:

- Ausfihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite ca. 2,40 m

- Treppenlange ca. 25,00 m

- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausflhrungsort: Treppenanlagen offentlicher Bereiche

A-, B-, C-Ebene

- SP-AUB-74 Treppe Ausgang AB 3 Nord, B-Ebene

- SP-AUB-74 Treppe Ful3géngertunnel, B-Ebene, Block FT6
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 1 Nord, B-Ebene

- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 2 Sud, B-Ebene

- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene'

1.3.110 Bauschlussreinigung innen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Treppen in Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit

pro 1,00 m2 eingerechnet

Alternativposition 19% 250,00 m2 Nicht im Angebotsgesamtpreis

Ausfuhrung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Treppen im
offentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

Leistungsverzeichnis - 27/30
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1.3.120

Bauschlussreinigung innen

Treppen USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 St

STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfiihrung in 2
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen, Treppen,
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kehren und feucht wischen der Treppenanlagen tber alle
Geschosse im Bereich von Technikrdumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung, zzgl.
Zwischenpodeste und Vorbereiche.

Ausfihrungshinweis:

- Ausfihrung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite und -lange variierend, gemaf
Ausfuhrungsbeschreibung

- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausflhrungsort:

Treppenanlagen nicht 6ffentlicher Bereiche

- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene
- SP-AUB-12 Notausstieg von B1, B-Ebene

- SP-AB1-02 Nebentreppe I, B1-Ebene, Block 12

- SP-AB1-14 Nebentreppe II, B1-Ebene, Block 12

- SP-AB1-22 Notausstieg von B2, B1-Ebene

- SP-AB2-02 Nebentreppe |, B2-Ebene, Block 12

- SP-AB2-14 Nebentreppe II, B2-Ebene, Block 12'

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass

(netto)

Nachlass

(netto)

Summe inkl. Nachlass

(netto)

Leistungsverzeichnis - 28/30
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Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 13.06.2025

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier:
Baureinigungsarbeiten

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 13.06.2025

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier:
Baureinigungsarbeiten

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 13.06.2025

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachristung Schweizer Platz - hier:
Baureinigungsarbeiten

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Dateianlage HVA_Baubeschreibung_Baure inigungsarbeiten.pdf 38,13 KB pdf

134



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Informationen zum Verfahren
	101 Bewerbungsbedingungen VGF 04-17.pdf
	108 Information Datenschutz VGF 08_23.pdf
	111 Aufforderung zur Angebotsabgabe VGF 04-17 LuD.pdf
	113 Gewichtung der Zuschlagskriterien VGF 04-17.pdf

	Formulare
	Eigenerklärung Sanktion gegen Russland- national
	VGF Eigenerklärung LkSG.pdf
	Eigenerklaerung Versicherungspflicht.pdf
	106 Eigenerklärung Eignung Vordruck 04-17.pdf
	121 Angebotsschreiben Vordruck 04-17
	VGF_Vertraulichkeitserklaerung LuD.pdf
	VGF_Verpflerkl_Tariftreue_HVTG_2021

	Bietergemeinschaft / Nachunternehmen
	103 Leistungen von Unterauftragnehmern bzw
	105 Erklärung Bieter- Arbeitsgemeinschaft Vordruck 04-17

	Vertragsbedingungen
	131 Besondere Vertragsbedingungen VGF 04-17.pdf
	132 Weitere Besondere Vertragsbedingungen VGF 04-17.pdf
	Weitere Besondere Vertragsbedingungen


	Richtlinien
	AVA-Richtlinien_Stand_08_2023.pdf
	ELVOR_NT3_4.3_Allgemeiner Vortext
	ELVOR_NT3_4.4_Zusaetzlicher Vortext Elektroarbeiten
	Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen_01022009_Teile A und B2
	Merkblatt_Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen_bau341


	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




